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1. Einleitung
Im dynamischen und herausfordernden Umfeld der Brandbekämpfung und Rettungseinsätze spielen technologische Fort-
schritte eine entscheidende Rolle  Mit dieser Ausarbeitung betrachtet die TPG 9 den Einsatz von Drohnen in der Feuerwehr  
Sie möchte hiermit Drohneneinheiten und Gebietskörperschaften, die bereits eine Drohne haben oder mit dem Gedanken 
spielen,	eine	Drohne	zu	beschaffen,	eine	Handreichung	zur	Verfügung	stellen.	Basis	dieser	Ausarbeitung	sind	die	umfang-
reichen Erfahrungen der Mitglieder der TPG 9 im Bereich des Einsatzes von Drohnen, die rechtlichen Rahmenbedingungen 
auf europäischer und nationaler Ebene, sowie die bereits bestehenden Empfehlungen für Gemeinsame Regelungen zum 
Einsatz von Drohnen im Bevölkerungsschutz (EGRED 2) des BBK  

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, aber auch die Grenzen der Drohnen werden genauso beleuchtet, wie gewisse Mindest-
anforderungen an die Technik und damit einhergehende Rahmenbedingungen an die Organisation Feuerwehr, die für den 
Einsatz von Drohnen beachtet werden müssen 

Das	Ziel	ist	es,	die	bereits	erwähnten	Personen	bei	der	Entscheidungsfindung	der	Beschaffung	und	Erstellung	von	Handlungs-
anweisungen für die eigenen Drohneneinheiten zu unterstützen 

Diese Unterlage wird durch die TPG 9 regelmäßig aktualisiert, es kann allerdings nicht garantiert werden, dass hier die je-
weils	aktuellsten	Entwicklungen	zu	finden	sind,	da	diese	im	Bereich	Drohnentechnologie	sehr	schnelllebig	ist.	Daher	werden	
Weiterentwicklungen im Rahmen von Infotagen an der Landesfeuerwehrschule beleuchtet  
Die jeweils gültige Fassung der EGRED 2 steht auf der Webseite des BBK zur Verfügung  Insbesondere in den Bereichen 
Aus-	und	Fortbildung,	notwendige	Risikobewertung	für	Drohnenflüge	sowie	Checklisten	wird	auf	die	Anhänge	der	EGRED	
2 verwiesen 

Die in dieser Ausarbeitung verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf alle Geschlechter 
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2. Gesetzliche Grundlagen
Zum 30 12 2020 wurden in den Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union (EU) die bisher geltenden nationalen Droh-
nenverordnungen durch eine europäische harmonisierte 
Regelung abgelöst  Die dabei durch das EU-Parlament be-
schlossenen Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 regelt 
den Betrieb der unbemannten Luftfahrzeuge und Unmanned 
Aircraft Vehicles (UAV), kurz „Drohnen“  Die nachfolgend 
beschlossene Delegierte Verordnung (EU) 2019/945 ist die 
technische Verordnung über die Anforderungen an Kon- 
struktion und Herstellung von Drohnen 

Absicht der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ist 
es, das Konzept eines risikobasierten Ansatzes im Betrieb 
und Nutzung von Drohnen einzuführen  Der Betrieb wird 
nunmehr	 in	den	drei	Kategorien	unterteilt:	offen,	 speziell	
und	zulassungspflichtig.	 In	der	offenen	Kategorie	wird	von	
einem geringen Betriebsrisiko, in der speziellen und zulas-
sungspflichtigen	Kategorie	von	einem	höheren	Betriebsrisiko	
ausgegangen 

Die Umsetzung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 
in das nationale Recht erfolgte im Juni 2021  Dabei wurde 
das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und die nachfolgende Luft-
verkehrsordnung (LuftVO) und Luftverkehrszulassungsver-
ordnung (LuftVZO) entsprechend der europäischen Rege-
lung angepasst und der Abschnitt Drohne in das Regelwerk 
eingefügt 

Da Deutschland sich dagegen entschieden hat von einem 
sogenannten	Opt-In	Gebrauch	 zu	machen,	 ist	ein	Einfluss	
von europäischer Regelung in den Grundsatzfragen der 
Souveränität eines Staates ausgeschlossen (so auch dar-
gelegt in der Europäischen Grundverordnung 2018/1139, 
Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt)  In 
diesem Falle bedeutet dieses, dass Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), die zur Wahrung der 
souveränen Aufgaben und Funktion des Staates beitragen 
(u a  Militär, Polizei, Zoll, aber auch Feuerwehren, Rettungs-
dienste), von der zuvor beschriebenen Regelung zunächst 
befreit sind  Auch auf nationaler Ebene wurden Ausnahmen 
für den Betrieb von Drohnen durch BOS festgelegt und im 
neugeschaffenen	§	21k	LuftVO	entsprechend	geregelt.	Hier	
werden u a  die gesetzlichen Anforderungen nach § 21h 
und § 21i LuftVO grundsätzlich ausgesetzt  Hinzu kommen 
weitere Ausnahmeerleichterungen im Betrieb, Haftung und 
Zulassung 

Dass eine Privilegierung der BOS gegenüber dem privaten 
oder	gewerblichen	Betreiber	 von	Drohnen	 stattfindet,	 ist	
gesetzlich gewollt, um die Handlungsfähigkeit der BOS in 
Einsatzfällen und Katastrophenlagen aufrecht zu erhalten, 
allerdings	trifft	diese	Feststellung	nur	bedingt	zu.	Es	ist	also	

ein Mythos zu glauben, dass die BOS im Betrieb von Drohnen 
von allen Gesetzen und Vorschriften befreit sind und der Be-
trieb mit der Anwendung des § 21K Luft VO nur gering regle-
mentiert	stattfindet.	Denn	im	„Vertrag	über	die	Arbeitsweise	
der Europäischen Union (AEUV)“ wurde in Artikel 2 Absatz 
3 festgelegt, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, 
dass die Sicherheitsziele der Verordnungen angemessen be-
rücksichtigt werden  Demnach müssen die Mitgliedstaaten 
dafür	den	rechtlichen	Rahmen	schaffen	und	Aufsicht	führen,	
dass der Betrieb von Drohnen durch die BOS mindestens 
auf dem gleichen Sicherheitsniveau erfolgt wie durch private 
oder gewerbliche Betreiber  Dies soll dazu führen, dass einer-
seits durch den Betrieb von Drohnen der BOS kein Schaden 
erfolgt und zum anderen, sind diese Drohnen auch Teilneh-
mer im Luftverkehr  Außenstehenden bzw  Dritten ist es kaum 
erkennbar, dass es sich um Drohnen von BOS handelt, die auf 
einer anderen gesetzlichen Grundlage operieren – auch wenn 
oftmals versucht wird, Drohnen im Einsatz bei Feuerwehr und 
anderen	Hilfsorganisationen	durch	auffällige	Beklebungen	
zumindest im Nahbereich „sichtbarer“ zu machen 

Daher gilt, dass auch die BOS die europäischen und natio-
nalen Regelungen kennen und auch anwenden  Sie dürfen 
jedoch davon abweichen, sofern es die Art des Einsatzes und 
es im Hinblick auf die Sicherheit (aktive Risikobewertung) 
vertretbar ist  Sie dürfen in Einsätzen in Gebieten ohne vor-
herige	Genehmigung	fliegen,	in	denen	andere	Betreiber	eine	
Genehmigung im Vorwege einholen müssen 

Es ist nicht die Absicht, in den folgenden Absätzen die ge-
samte rechtliche Situation für die BOS in den LuftVG, LuftVO 
und LuftVZO darzustellen, sondern nur die Rahmenbedin-
gungen hervorzuheben, die für einen rechtlichen sicheren 
Betrieb von Drohnen durch die BOS relevant sind  Auch soll 
die „Empfehlung für Gemeinsame Regelung zum Einsatz 
von Drohnen im Bevölkerungsschutz“ (EGRED) des Bundes-
amtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 
nicht rezitiert werden  Diese auf nationaler Ebene erarbeitete 
Empfehlung bietet ebenso ein gutes Kompendium über die 
rechtlichen und praktischen Rahmenbedingen für den Betrieb 
von Drohnen durch die BOS 

2.1. Luftrecht
Seit Beginn des Jahres 2021 gelten EU-weite Regelungen für 
den Betrieb unbemannter Fluggeräte (Drohnen), die auf eine 
Entscheidung der Europäischen Kommission vom 24  Mai 
2019 zurückgehen  Die rechtlichen Grundlagen auf nationaler 
Ebene (LuftVG, LuftVO, LuftVZO) wurden daraufhin durch das 
„Gesetz zur Anpassung nationaler Regelungen an die Durch-
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führungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom  
24  Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für den 
Betrieb der unbemannten Luftfahrt“ angepasst 
Im der nachfolgenden Luftverkehrsordnung (LuftVO) wurde 
der Abschnitt 5a für den Betrieb von unbemannten Flugge-
räten neu aufgestellt  Die §§ 21 a-k umfassen die Anforderun-
gen und rechtlichen Rahmenbedingungen für den Betrieb 
von Drohnen in Deutschland 
Diese gesetzlichen Regelungen umfassen grundsätzlich alle 
möglichen Betriebsarten und alle Betreiber von Drohnen  
Für BOS sind besonders im § 21k LuftVO Ausnahmen und 
Erleichterungen erlassen worden, um den besonderen Be-
trieb von Drohnen im Rahmen von Einsätzen, aber auch bei 
Ausbildung und Übungen zu gewährleisten  Diese sind im 
nachfolgende	Kapitel	3.1.2	ff	aufgeführt.

Das sind die wichtigsten neuen Regeln für Drohnenbetreiber 
gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 und 
der novellierten LuftVO, zunächst in der allgemeingültigen 
Fassung ohne die Erleichterungen für BOS:

Der Betrieb von Drohnen wird in drei Betriebskategorien (§ 
21 a-c LuftVO) unterteilt:

 ▪ „Offen“	betrifft	den	Betrieb	von	Drohnen,	die
 ▫ eine Startmasse von weniger als 25 Kilogramm 

haben,
 ▫ innerhalb der Sichtweite bis maximal 120 Meter 
Höhe	fliegen	und

 ▫ keine gefährlichen Güter transportieren oder 
Gegenstände abwerfen 

Die	„offene“	Kategorie	ist	noch	einmal	unterteilt	in
 ▫ A1: Betrieb von Drohnen bis 900g Startgewicht 

je nach Drohnenklasse, in jedem Fall kein Über-
fliegen	von	Menschenansammlungen,	Überfliegen	
vereinzelter Personen zulässig bis 250g, bei mehr 
als	250g	kein	Überfliegen	von	Personen	zulässig

 ▫ A2: Betrieb von Drohnen bis 4 kg Startgewicht, 
Betrieb in einem sicheren Abstand zu Menschen, 
horizontaler Abstand mindestens 30m, im Lang-
samflugmodus	bis	auf	5m	zulässig

 ▫ A3: Betrieb von Drohnen bis 25 kg Startgewicht, 
horizontaler Abstand von 150 Metern zu Wohn-, 
Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten, 
bei Personen Mindestabstand von 30m, darüber 
hinaus gilt die 1:1 Regel

 ▪ „Speziell“	betrifft	den	Betrieb	von	Drohnen,	deren	Einsatz-
spektrum	den	Rahmen	der	„offenen“	Kategorie	übersteigt,	
z  B  beim Betrieb außerhalb der Sichtweite und/oder ab 
25 Kilogramm Startmasse 

 ▪ „Zulassungspflichtig“	betrifft	den	Betrieb	von	großen	und	
schweren Drohnen, die z  B  zur Beförderung von Personen 
oder gefährlichen Gütern konstruiert sind 

Ein großer Anteil der Drohnen in den Feuerwehren sind in 
der	offenen	Kategorie	zu	finden.	Die	offene	Kategorie	teilt	
sich in die drei verschiedenen Unterkategorien A1 bis A3 auf  
In	diesen	Kategorien	dürfen	Drohnen	der	Klassen	C0	bis	C4	
betrieben werden 

Die maximal erlaubte Flughöhe wurde auf 120 Meter ange-

Abb  1: Quelle www geo-konzept de
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hoben,	zudem	sind	nun	auch	Nachtflüge	mit	entsprechender	
Beleuchtung	erlaubt.	Der	Flugbetrieb	wird	 in	der	offenen	
Klasse grundsätzlich in Sichtweite zum Bediener erfolgen 

Sobald	eine	Voraussetzung	 in	der	offenen	Kategorie	nicht	
erfüllt ist, wird der Betrieb der Drohne der speziellen Kate-
gorie zugeordnet (z  B  Fliegen außerhalb der Sichtweite des 
Bedieners/BVLOS)  Für den Einsatz ist ein Einsatz- und Be-
triebskonzept notwendig (nach Art  12 DVO (EU) 2019/947)  
Auf Basis des Konzeptes wird dann durch den Betreiber eine 
Risikobewertung durchgeführt 

Dabei ist auch zu beachten, dass Drohnen, die vor dem 
01 01 2024 in Betrieb genommen wurden, unter einer an-
deren Voraussetzung weiter betrieben werden dürfen  So-
genannte „Bestandsdrohnen“, das heißt Drohnen ohne eine 
C-Klassifizierung	gemäß	der	Verordnung	(EU)	2019/945,	die	
vor dem 1  Januar 2024 in Verkehr gebracht wurden, können 
gem  Art  20 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 
(DVO)	noch	in	den	Unterkategorien	A1	und	A3	der	offenen	
Betriebskategorie weiter betrieben werden:

 ▪ Geräte mit einer höchstzulässigen Startmasse (MTOM) 
von weniger als 250 g zukünftig in der Unterkategorie A1

 ▪ Geräte mit einem MTOM von mehr als 250g und weniger 

als 25 kg zukünftig in der Unterkategorie A3
 ▪ Für die spezielle Kategorie gibt es keine Übergangs-

vorschriften, diese Drohnen fallen sofort unter die neue 
EU-Verordnung 

2 1 1  Registrierungspflicht

Die Betreiber von folgenden Drohnenarten müssen sich beim 
Luftfahrtbundesamt registrieren:

 ▪ Betreiber	von	Drohnen	der	„offenen“	Kategorie	ab	250	
Gramm

 ▪ Betreiber	von	Drohnen	der	„offenen“	Kategorie	unter	250	
Gramm, wenn sie mit einer Kamera oder mit einem ande-
ren Sensor, der personenbezogene Daten erfassen kann, 
ausgestattet sind, sofern es sich nicht um ein Spielzeug 
gemäß Spielzeugrichtlinie (z  B  Indoor-Geräte) handelt

 ▪ Betreiber von Drohnen der „speziellen“ Kategorie müssen 
sich selbst registrieren  Die Registrierungsnummer muss 
auf jeder von einem registrierten Betreiber eingesetzten 
Drohne sichtbar angebracht werden  Eigentümer von 
zulassungspflichtigen	Drohnen	müssen	dieses	ebenfalls	
registrieren lassen 

Unterkategorie Abfluggewicht Drohnenklasse Unbeteiligte 
Personen

Industrie-, 
Gewerbe-, Wohn- & 
Erholungsgebiete

A1 über Personen < 250 g C0 Überflug erlaubt. 
Niemals über 
Menschenansamm-
lungen

Überflug erlaubt

< 900 g C1 Kein Mindestab-
stand. Überflug 
soll vermieden 
werden, falls doch, 
dann möglichst 
kurz. Niemans über 
Menschenansamm-
lungen.

A2 nah an Personen < 4 kg C2 Kein Überflug. Min-
destabstand 30 m 
oder im Langsam-
flugmodus (3 m/s) 
bis 5 m.

Überflug erlaubt

A3 weit von 
Personen entfernt

< 25 kg C0 bis C4 sowie 
ohne Klassifizie-
rung

Kein Überflug. Flug 
in einer Region, in 
der man keine Per-
sonen erwartet.

Mindestabstand 
150 m
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2 1 1 1  Der neue EU-Kompetenznach-
weis für Fernpiloten

Der Kompetenznachweis wird bereits ab einer Startmasse 
von	250	Gramm	verpflichtend	 (zuvor:	ab	einer	Startmasse	
von mehr als 2 Kilogramm) 

In	den	Unterkategorien	A1	und	A3	der	„offenen“	Kategorie	
besteht dieser aus einem theoretischen Online-Test auf der 
Webseite des Luftfahrtbundesamtes (LBA)  Damit wird sicher-
gestellt,	dass	der	Kompetenznachweis	in	der	Breite	verpflich-
tend wird, aber für einfachere Betriebsarten unkompliziert zu 
erwerben ist 

Für den Drohnenbetrieb in der Unterkategorie A2 muss 
zusätzlich zum Kompetenznachweis vom Fernpiloten ein 
praktisches Selbststudium abgeschlossen und eine weitere 
Theorieprüfung bei einer vom LBA benannten Stelle be-
standen werden 

2 1 1 2  Erlaubnis und Genehmigungen

Der Betrieb von bestimmten Drohnen in der Betriebskate-
gorie	„offen“	ist	grundsätzlich	erlaubnisfrei.	Dazu	gehören:

 ▪ Drohnen mit weniger als 25 Kilogramm Startmasse
 ▪ die in unmittelbarem Sichtkontakt zum Fernpiloten 

während des gesamten Fluges, und die entsprechend 
den Vorgaben in den Unterkategorien A1, A2 und A3 
betrieben werden 

Diese Drohnen dürfen seit dem 31  Dezember 2020 in einer 
Höhe von maximal 120 Metern betrieben werden (zuvor: 
maximal 100 Meter) 

Für den Drohnenbetrieb, der von diesen Anforderungen ab-
weicht	und	dann	in	der	„speziellen“	Kategorie	stattfindet,	wird	
eine Betriebsgenehmigung benötigt bzw  alternativ dazu eine 
Betriebserklärung oder ein Betreiberzeugnis für Leicht-UAS 
(LUC)	gemäß	den	EU-Regelungen.

Nach Artikel 15 der Durchführungsverordnung 2019/947 der 
Kommission vom 24  Mai 2019 können die Mitgliedstaaten 
aus Gründen der Sicherheit und Gefahrenabwehr, des Schut-
zes der Privatsphäre und der Umwelt den Drohnen-Betrieb 
in	bestimmten	Gebieten	(geografische	Gebiete,	Geo-Zonen)	
untersagen	oder	nur	unter	Einhaltung	besonderer	Auflagen	
zulassen  Diese Gebiete wurden auf nationaler Ebene in  
§ 21h Abs  3 LuftVO konkretisiert 

2 1 2  Ausnahmeregelung für BOS 
gemäß §21k LuftVO

Für die BOS ist der § 21k LuftVO von hoher Bedeutung, da in 
ihm die Ausnahmeregelungen für den Betrieb festgelegt sind  
Diese sind aber besonders zu betrachten und bewerten, da 
nicht von einer allumfänglichen Ausnahme auszugehen ist:

2 1 2 1  Anmerkungen und Kommentie-
rungen zum §21k LuftVO:

Ob eine Tätigkeit unter die Ausnahmeregelungen fällt, ist vor 
dem Betrieb zu prüfen:

 ▪ Einsätze im Rahmen der Alarmierung/hoheitliche Auf-
gaben sind klar ausgenommen

 ▪ Nicht	ausreichend	definiert	sind	die	Themen	der	Ausbil-
dung, hier wird empfohlen sich an die Sicherheitsziele und 
rechtliche Bedingungen zu halten und nur in zwingend 
notwendigen Fällen von diesen abzuweichen  Der allzu 
gut bekannte Leitsatz „Üben für den Einsatz“ ist hier be-
dingt gültig, da der Betrieb nicht zu Lasten der Sicherheit 
bzw  den Sicherheitszielen gehen darf 

 ▪ Keine	Ausnahmen	bei	Vorführungen,	Tag	der	offenen	Tür,	
Familientage etc  Diese sind keine originären Aufgaben 
im Rahmen der Sicherheitsvorsorge und Einsatzdurch-
führung 

§21k LuftVO:

Absatz (1): 
„Keiner Genehmigung nach Artikel 12 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/947 bedarf der Betrieb 
von unbemannten Fluggeräten mit weniger als 25 
Kilogramm Startmasse durch oder unter Aufsicht von
1  Behörden, wenn der Betrieb zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben	stattfindet,
2  Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Zu-

sammenhang mit Not- und Unglücksfällen sowie 
Katastrophen 

Absatz (2):
Die Regelungen der §§ 21h und 21i gelten nicht für 
den Betrieb von unbemannten Fluggeräten durch oder 
unter Aufsicht von in Absatz 1 genannten Stellen 

Absatz (3):
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
sind	von	der	Pflicht	zum	Betrieb	von	Zusatzgeräten	für	
die	direkte	Fernidentifizierung	ausgenommen,	soweit	
der Einsatz von unbemannten Fluggeräten zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben erfolgt 
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2 1 2 2  Anwendung und Auslegung 
des	Behördenbegriffs:

Im § 21k Abs  1 LuftVO sind in der Aufzählung die Behörden 
und BOS aufgeführt, die diese Ausnahmeregelung anwenden 
bzw.	davon	profitieren	können.
Dabei ist genau zu betrachten, dass in der ersten Strichauf-
zählung Behörden in der Erfüllung ihrer Aufgaben von den 
Vorgaben	und	Regelungen	abweichen	dürfen.	Der	Begriff	
Aufgaben	 ist	 hier	 unspezifisch	und	allgemein	betrachtet,	
diese	können	Einsätze	und/oder	Pflichtaufgaben	sein,	aber	
eben auch die Vorbereitung und mögliche Übungen auf 
Einsätze bzw  Aufgaben 

In der zweiten Strichaufzählung sind nur Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben genannt, die nur im Zusammenhang mit 
Not- und Unglücksfällen, sowie festgestellten Katastrophen-
lagen von den Regelungen und Vorgaben abweichen dürfen, 
also klar nur im Einsatzfall und Katastrophenlagen 

In dem Schreiben des Bundesministeriums für Digitales und 
Verkehr vom 20 07 2022 (AZ: PG Unb Lf/6312 1/8326 1) 
wurde	dieser	Behördenbegriff	genauer	ausgelegt.

Damit fallen die Feuerwehren unter die erste Strichaufzählung 
des § 21k Abs  1 LuftVO und erhalten wesentlich mehr Frei-
heiten in der Umsetzung und Durchführung der Aufgaben, 
der Schulung bzw  im Betrieb von Drohnen 

2 1 2 3  Erleichterungen beim EU-Kompetenznachweis

Seit dem 01 01 2022 muss jeder Bediener im Besitz eines 
EU-Kompetenznachweises oder eines EU-Fernpiloten-Nach-
weises	sein,	wenn	er	eine	klassifizierte	Drohne	fliegen	will.

Aber:
 ▪ Im Einsatz sind die BOS vom Nachweis befreit!
 ▪ Bei Übungen/Ausbildungen wird ein Nachweis oder eine 

gleichwertige Ausbildung empfohlen 

Da die BOS jedoch die im EU-Recht formulierten Sicherheits-
ziele zu berücksichtigen haben, sind sie auch ohne unmittel-
bare	Verpflichtung	gehalten,	die	Sicherheit	ihres	spezifischen	
Betriebs zu gewährleisten, nicht zuletzt aufgrund etwaiger 
Haftungsfolgen.	Daher	ist	eine	BOS-spezifische	Ausbildung	
dringend geboten, die sowohl die allgemeinen Grundlagen 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 als auch die 
BOS-spezifischen	Anforderungen	umfasst.

Das	Luftfahrtbundesamt	(LBA)	empfiehlt	eine	Selbsterklärung	
über die erfolgreiche Ausbildung für Drohnen in der Kate-
gorie	Offen	 (Unterkategorie	A2)	 vor	dem	Einsatz/Betrieb	
einer Drohne auszufüllen und mitzuführen  Diese umfasst die 
Themen der Ausbildung, Planung, Vorbereitung und Durch-
führung von Einsätzen  Diese kann der Dokumentation des 
Einsatzes beigefügt werden  Diese Selbsterklärung kann auf 
der Internetseite des LBA bezogen werden 

2 1 2 4  Betrieb von Drohnen unter 
der Aufsicht von BOS

Es ist möglich, dass auch private Drohnen im Einsatzfall zur 
Unterstützung herangezogen werden können  Diese unter-
liegen dann den Prinzipien/Ausnahmeregelungen der BOS  
Aber die Sicherheitsziele sind weiterhin zu erfüllen und die 
BOS müssen wissen, was der Beauftragte tut und auch aus-
reichend kontrollieren, ob er sich an die Vorgaben hält 

Dabei ist von Betrachtung:
 ▪ Wie wurde die Planung durch den Beauftragten durch-

geführt und durch die BOS kontrolliert?
 ▪ Ist die eingesetzte Drohne auch betriebssicher?
 ▪ Erfüllen die Bediener die gesetzlichen Vorgaben?
 ▪ Ist	die	Versicherungspflicht	des	privaten	Betreibers	erfüllt?
 ▪ Bindung an Recht und Gesetz bzw  dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit?

Dabei auch eine besondere Betrachtung von privaten Droh-
nen von Feuerwehr-Mitgliedern, die zu Einsätzen mitgebracht 
und von diesen betrieben werden:
 ▪ Bei diesen privat eingebrachten Drohnen verhält es sich 

ebenso wie bei anderen privaten Drohnen, die unter der 
Aufsicht der BOS zum Einsatz kommen können 

 ▪ Eine Privilegierung auf Grund der Mitgliedschaft in einer 

„Von § 21k Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) können 
ausschließlich Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) im engeren Sinne erfasst 
werden, so die Auffassung der Europäischen Union 
für Flugsicherheit (EASA). Dies umfasst staatliche und 
nichtstaatliche Akteure, die spezifische Aufgaben zur 
Bewahrung oder Wiederherstellung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung wahrnehmen. Zu den BOS zählen 
zum Beispiel die Polizeien des Bundes und der Länder, 
die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW), die 
Bundeszollverwaltung, die Feuerwehren, die Rettungs-
dienste, die Katastrophen- und Zivilschutzbehörden 
von Bund und Ländern einschließlich der mitwirkenden 
Hilfsorganisationen, sowie die mit Sicherheits- und 
Vollzugsaufgaben gesetzlich beauftragten Behörden 
und Dienststellen. Alle anderen Behörden werden von 
diesem Paragrafen nicht erfasst. 

Für die 25-Kilogramm-Grenze des § 21k Absatz 1 LuftVO 
besteht ebenfalls kein Raum mehr.“
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Feuerwehr ist rechtlich nicht ableitbar, da nicht die Feuer-
wehr der Betreiber der Drohne ist 

Aus Sicht der Landesfeuerwehrschule ist aufgrund der Kom-
plexität der Betrieb von Drohnen Dritter unter Aufsicht von 
BOS nicht zu empfehlen 

2 1 2 5  Erkennungsausrüstung dür Drohnen der BOS

Die	BOS	sind	formell	von	der	Fernidentifikationspflicht,	soweit	
der Einsatz zur Erfüllung der Aufgaben dient, freigestellt  Da 
die	Fernidentifizierung	durch	die	gegenseitige	Identifizierung	
und	den	Austausch	der	Flugdaten	signifikant	die	Sicherheit	
des Betriebes von mehreren Drohnen sowie bemannter und 
unbemannter Luftfahrt erhöht, wird den BOS, entgegen dem 
derzeitigen Wortlaut in § 21K Abs  3 LuftVO dieses System 
empfohlen, insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Ob-
liegenheiten	in	der	notwendigen	Haftpflichtversicherung.	

Allerdings	ist	ohne	eine	Fernidentifizierung	bzw.	Remote-ID	
ein Einsatz im modernen Drohnen-Luftverkehr kaum denkbar  
Auch	in	den	neu	geschaffenen	U-Spaces	ist	eine	Remote-ID	
erforderlich, um die Trennung und sichere Verfahrensweise 
zwischen der bemannten und unbemannten Luftfahrt sicher-
zustellen 

2 1 2 6  Erleichterungen	bei	der	Registrierungspflicht

Die	Pflicht	zur	Registrierung	des	Drohnenbetreibers	gilt	nicht	
für die BOS  Gemäß § 66a LuftVG sind BOS zur Erfüllung 
ihrer	Aufgaben	als	Betreiber	 von	Drohnen	von	der	Pflicht	
ausgenommen 

Da	die	Registrierung	jedoch	keinen	negativen	Einfluss	auf	die	
Effektivität	der	Drohne	im	Betrieb	hat,	sondern	besonders	in	
der Klärung von Haftungsfragen und der Rückführung von 
verloreneren Drohnen beitragen kann, ist für die BOS eine 
Registrierung sinnvoll und besonders empfehlenswert  Zu-
sätzlich ist die Registrierung Voraussetzung für die Nutzung 
von Remote-ID und ggf  anderen zukünftigen Funktionen 

2 1 2 7  Keine Ausnahmeregelungen beim Betrieb 
von Drohnen in Kontrollbereichen von zi-
vilen oder militärischen Flugplätzen

Im Falle eines Einsatzes oder des Betriebes von Drohnen 
innerhalb von Flugplatz-Kontrollbereichen oder Luftsperr-
gebieten (zivil/militärisch) ist die zuständige Flugverkehrs-
Kontrollstelle (bei Flugplätzen/Flughäfen in der Regel der 
Kontrollturm) vor dem Betrieb über die Daten zum geplanten 
Flug, Uhrzeit, Betriebsarten, Routen und Höhen über Grund 

zu informieren und immer im Vorwege eine Flugverkehrs-
kontrollfreigabe einzuholen 

Im Interesse der Sicherheit und der Information zu dem Kon-
trollbereich (Höhe, horizontale Ausdehnung, Betriebszeiten) 
sollten zudem die in den entsprechenden „Nachrichten für 
Luftfahrer	(NfL)“	veröffentlichen	Bestimmungen	für	den	Be-
trieb an Flugplätzen mit Kontrollzonen beachtet werden 

2 1 2 8  Betrieb von Drohnen außerhalb der Sichtweite

Die BOS dürfen Drohnen auch außerhalb der Sichtweite (Be-
yond Visual Line Of Sight, BVLOS) betreiben  Diese unterlie-
gen dann den Bedingungen und Regelungen der speziellen 
Kategorie gem  § 21 b LuftVO  Dabei ist aber sicherzustellen, 
dass von der Drohne keine unverhältnismäßigen Risiken aus-
gehen  Jeglicher Betrieb bei BVLOS bedarf einer sorgfältigen 
Bewertung  Es wird empfohlen Luftraumbeobachter und/oder 
technische Mittel einzusetzen, welche den Luftraum auf Ge-
fahren und bemannte Fluggeräte im Einsatzgebiet absuchen 
und eine ständige Kommunikation mit dem Bediener der 
Drohne bzw  Drohnensteuerer vorhanden ist 

2 1 2 9  Betrieb bei Nacht bzw  außerhalb der Tageszeit

Die	Definition	der	Nacht	aus	luftrechtlicher	Sicht	ist	gemäß	
dem Luftfahrtbundesamt bzw  der EASA wie folgt festgelegt:

 ▪ Die Nacht beginnt 30 Minuten nach Sonnenuntergang 
und endet 30 Minuten vor dem Sonnenaufgang (Zeitraum 
zwischen der bürgerlichen Abend- und der bürgerlichen 
Morgendämmerung)

Für	Nachtflüge	sind	zusätzliche,	besondere	Voraussetzungen	
und Ausbildung erforderlich  

Der Betrieb bei Nacht sollte aus Gründen der Flugsicherheit 
nur durchgeführt werden, wenn:

 ▪ der Bediener jederzeit die Position und die Fluglage sicher 
erkennen kann,

 ▪ die Drohne ausreichend erkennbar für die bemannte 
Luftfahrt gekennzeichnet ist,

 ▪ eine Beleuchtung vorhanden ist, die die Drohne er-
kennbar macht (ggfs  auch externe Beleuchtung durch 
Scheinwerfer),

 ▪ bei Ausfall der Beleuchtung ist der Flugbetrieb unver-
züglich einzustellen bzw  das vorab festgelegte Notfall-
verfahren einzuleiten 
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2 1 2 10  Betrieb von Drohnen bei Veranstal-
tungen	und	Öffentlichkeitsarbeit

Werden die Drohnen der BOS bzw  Feuerwehr für andere 
Tätigkeiten und Aufgaben herangezogen, die nicht mehr 
durch den gesetzlichen Auftrag bzw  satzungsgemäßen Auf-
gaben im Rahmen der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr 
entsprechen, so gelten für diese Flüge die allgemeinen 
Regeln für die private und gewerbliche Nutzung (gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) 947/2019) und dem natio-
nalen	Luftrecht.	Dieses	können	Flüge	bei	Tagen	der	offenen	
Tür, Veranstaltungen zur Darstellung von Fähigkeiten der 
Organisation, Medienveranstaltungen etc  sein  Eine Ausnah-
meregelung nach § 21k LuftVO ist dann nicht mehr zulässig 

2.2. Haftung und 
Versicherungsschutz

Die	Versicherungspflicht	von	Drohnen	ergibt	aus	dem	Luft-
Verkehrsgesetz (LuftVG) und der Luft-Verkehrszulassungs-
ordnung (LuftVZO):

 ▪ Drohnen werden nach § 1 Abs 2 LuftVG den Luftfahr-
zeugen zugeordnet

 ▪ Es	besteht	eine	Pflicht	 für	eine	Haftpflichtversicherung	
nach § 43 LuftVG

 ▪ Angaben	über	die	Mindesthöhe	der	Haftpflichtversiche-
rung nach §101 und §102 LuftVZO, sowie § 37 LuftVG 

Für	die	Haftpflichtversicherung	gelten	die	Vorschriften	 für	
die	Pflichtversicherung	des	Versicherungsvertragsgesetzes	
(VVG)  Besonders ist hierbei, dass der § 114 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes über die Mindestsummen in diesem 
Fall nicht gilt, hier ist voll allem der § 37 Abs  1 LuftVG mit 
den aufgeführten Versicherungssummen von Bedeutung  
Die	Pflicht	für	eine	notwendige	Haftpflichtversicherung	gilt	
nicht für Drohnen und unbemannte Luftfahrzeuge von Or-
ganisationen und Einrichtungen, die dem Bund oder eines 
Bundeslandes zugehörig sind  Diese treten gem  § 43 Abs  
2 LuftVG als sogenannte Selbstversicherer Bund bzw  Selbst-
versicherer Land auf 
Feuerwehren sind grundsätzlich kommunale Einrichtungen 
und	haben	den	Nachweis	einer	Haftpflichtversicherung	zu	
erbringen  Vor dem Betrieb von Drohnen sind die versiche-
rungsrechtlichen Fragen zu klären  Dabei sollte geprüft wer-
den, ob die Drohnen der Feuerwehren in Schleswig-Holstein 
über	ihre	Gemeinde	in	Schleswig-Holstein	in	der	Haftpflicht	
mitversichert sind  Die Kommunen in Schleswig-Holstein sind 
in der Regel Mitglied im Kommunalen Schadensausgleich 
Schleswig-Holstein (KSA)  Der Kommunale Schadenausgleich 
Schleswig-Holstein ist eine als nicht rechtsfähiger Verein 

organisierte Versicherungseinrichtung und bietet Versiche-
rungsschutz für das gesamte kommunale Tätigkeitsfeld  Der 
KSA	gewährt	in	diesem	Fall	auch	die	Haftpflicht	für	Schäden	
durch Drohnen der Feuerwehr (Bezug: KSA-Rundschreiben 
01/2018)  Der KSA weist darauf hin, dass die Bediener bzw  
Drohnensteuerer sich vor dem Betrieb von Drohnen mit den 
aktuellen Rechtsvorschriften vertraut gemacht haben 

Nicht	abgedeckt	durch	die	Haftpflicht	sind	jedoch	die	Schä-
den bzw  der Verlust der eigenen Drohne  Besonders bei 
hochwertigen Drohnen inkl  des Zubehörs und Anbauteilen 
(Gimbal, IR-Kamera, etc ) kann ein hoher Schaden entstehen  
Hier ist zu prüfen, ob durch eine zusätzliche Kasko-Versiche-
rung der Versicherungsfall mit abgedeckt werden kann  Da 
aber Feuerwehren die Drohnen im Einsatzfall auch in widri-
gen Situationen einsetzen (z  B  in der Nähe oder ggfs  über 
Brandstellen) ist mit entsprechenden Risikozuschlägen seitens 
der Versicherungswirtschaft zu rechnen  Ein wirtschaftlicher 
Vergleich ist dabei empfehlenswert 

2.3. Weitere gesetzliche 
Regelungen von 
besonderer Bedeutung

Durch den Betrieb von Drohnen werden aber auch weitere 
Gesetze, Rechte und Verordnungen berührt  Sie werden nicht 
durch die Erleichterungen gemäß dem § 21k LuftVG außer 
Kraft gesetzt und sind weiterhin entsprechend zu beachten  
Hier ist bei der Anfertigung von Bildern und Videoaufnahmen 
immer geprüft werden, ob die Schutzbereiche von einzelnen 
oder mehreren Personen berührt werden  Es kann vorkom-
men, dass bestimmte Aufnahmen für die Weitergabe, Schu-
lung oder Weiterbildungszwecke nicht verwendet werden 
dürfen.	Besondere	Vorsicht	 auch	bei	der	Veröffentlichung	
von Aufnahmen im Internet oder den Sozialen Medien (zur 
Darstellung und/oder Aufzählung von Einsätzen einer Feuer-
wehr), da diese von jeder Person einsehbar und sehr lange 
im Internet gespeichert bleiben (auch wenn die Daten schon 
gelöscht wurden!) 
Die BOS oder in deren Auftrag Tätige dürfen bei der Nutzung 
von Drohnen personenbezogene Daten erfassen oder auf 
sonstige Weise verarbeiten, wenn dies zur Vorbereitung und 
Durchführung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen 
gegen Gefahren erfolgt, insbesondere:

 ▪ für Einsatzzwecke
 ▪ zur Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung des Per-

sonals und Übung oder
 ▪ zur Evaluation/Verfahrensverbesserung und Dokumen-

tation
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Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist zu beachten  Die 
Nachteile einer Datenverarbeitung für die Interessen der Be-
troffenen	sind	mit	den	Vorteilen	der	Maßnahmen	abzuwägen.	
Dabei gilt der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit 
von	am	Einsatzort	befindlichen	Personen	als	ein	besonders	
wichtiges Interesse 

Hier sind vor allem genannt:

2 3 1  Das allgemeine Persönlichkeits-
recht (Grundgesetz Art  2 Abs  1) 
mit dem Schutz der Privat- und In-
timsphäre und der Sozialsphäre

Hier handelt es sich um ein Grundrecht und steht somit immer 
über allen anderen Gesetzen  Es ist also auch vor dem hoheit-
lichen	Eingriff	besonders	geschützt.	Dieses	Grundrecht	ist	in	
der Bewertung in drei Sphären bzw  Schutzbereiche unterteilt 

 ▪ Die	Sozial-	und	Öffentlichkeitssphäre
 ▪ Die Privatsphäre
 ▪ Die Intimsphäre

Dabei stellen die Privat- und Intimsphäre die besonders 
schützenswerten Bereiche dieses Gesetzes dar  Sie deckt vor 
allem das private häusliche und familiäre Umfeld ab (der „so-
genannte Blick“ über den Zaun oder in das Haus/Wohnung)  
Sofern	sich	eine	Person	in	der	Öffentlichkeit	aufhält,	handelt	
es sich dabei um die Sozialsphäre, die einen schwächeren 
Schutz aufweist  Das bedeutet, dass es im Rahmen von Such-
aktionen oder von Bildern bei/über Einsatzstellen durchaus 
gerechtfertigt ist, durch eine Drohne der Feuerwehr Bilder 
und Videoaufnahmen zu fertigen und dabei Personen aufzu-
zeichnen  In diesem Fall wird die Rettung von Personen oder 
der Schutz von Gütern (z  B  bei Bränden, Einsatzstellen) als 
höherwertiger eingestuft als das Persönlichkeitsrecht Einzel-
ner in der Sozialsphäre 

Der „sogenannte Blick“ über den Zaun oder in das Haus/
Wohnung“ bleibt weiterhin als sensibler privater Bereich be-
sonders geschützt  Dabei gilt als Grundsatz die „Perspektive 
des normalen Fußgängers“, d  h  das Anfertigen von Bildern 
und Videoaufnahmen aus der Höhe durch Leitern oder 
Drohnen ist verboten  Nur durch die unmittelbare direkte 
Zustimmung	des/der	Betroffenen	kann	von	diesem	Verbot	
abgewichen werden  Dies gilt auch für das niedrige Über-
fliegen	von	Grundstücken	ohne	erkennbaren	Einsatzzweck.

2 3 2  Das Recht am eigenen Bild (Kunst-
Urheberrechtsgesetz §22)

Nach § 22 Kunst-Urheberrechtsgesetz (KunstUrhG) hat jeder 

Bürger grundsätzlich das Recht am eigenen Bild  Das heißt, 
er allein entscheidet darüber, wann und in welchem Zusam-
menhang	sein	Bild	zu	sehen	sein	soll.	Die	Veröffentlichung	
eines Fotos mit einer deutlich zu erkennenden Person ist 
somit grundsätzlich nur zulässig, wenn der Abgebildete dazu 
seine Zustimmung erklärt hat  Das Einverständnis muss aus-
drücklich auch den Zeitraum, den Ort und den Zweck der 
Veröffentlichung	umfassen.	Das	unkenntlich	Machen	des	
Gesichtes (zum Beispiel durch einen schwarzen Balken oder 
eine	unscharfe	Auflösung)	reicht	nicht	automatisch,	um	eine	
Zustimmung des Abgebildeten zu ersetzen  Wenn sich aus 
den Umständen des Fotos oder der Bildbeschreibung ab-
leiten lässt, wer abgebildet ist, bleibt das Recht am eigenen 
Bild bestehen 

Für das grundsätzliche Recht am eigenen Bild gibt es aller-
dings drei wichtige Ausnahmen (§ 23 Abs  1 KunstUrhG): 
Der erkennbar Abgebildete muss eine ungefragte Veröf-
fentlichung hinnehmen, wenn er lediglich „Beiwerk“ neben 
einer Örtlichkeit oder Landschaft ist oder, wenn er an Ver-
sammlungen, Aufzügen oder ähnlichen Vorgängen teilnimmt  
Auch Bilder von sogenannten Personen der Zeitgeschichte 
können ohne deren Zustimmung abgebildet werden  „Bei-
werk“ stellen Personen beispielsweise dar, wenn auf dem 
Foto von einem Einsatzgeschehen eine einzelne Person im 
Randbereich oder aber mehrere Personen (z  B  Passanten, 
Schaulustige) zu erkennen sind  Es muss ersichtlich sein, dass 
die Person bzw  die Personen nicht das eigentliche Motiv 
sind, sondern zufällig abgebildet wurden  Personen der Zeit-
geschichte werden Menschen angesehen, die eine gewisse 
Prominenz aufweisen und über die regelmäßig berichtet 
wird  Im kommunalen Bereich gehören dazu zum Beispiel 
Bürgermeister, Gemeindevertreter, verantwortliche Verwal-
tungsmitarbeiter, der Gemeindepastor oder die Vorsitzende 
des Sportvereins  Bilder dieser Personen dürfen auch ohne 
deren	Zustimmung	veröffentlicht	werden.	Ausnahme:	Bilder	
aus dem privaten Umfeld (zum Beispiel einer Familienfeier)  
Zu	den	Personen	der	Zeitgeschichte	gehören	auch	offizielle	
Vertreter von Behörden, Einrichtungen und Unternehmen, 
die	im	dienstlichen	Zusammenhang	fotografiert	werden.	So	
können	Bilder	ohne	Zustimmung	veröffentlicht	werden,	auf	
denen Polizeibeamte, Mitarbeiter der Stadtwerke oder der 
Fahrer des Abschleppwagens in Ausübung ihrer Aufgabe 
zu erkennen sind 

Zusätzlich ist der Pressekodex zu beachten, der auch für den 
Bereich der Feuerwehren in der Anfertigung von Bildern 
und Videoaufnahmen grundsätzlich gilt  Beim Pressekodex 
handelt es sich um Empfehlungen des Deutschen Pressera-
tes für die publizistische Arbeit  Diese werden als freiwillige 
Selbstverpflichtung	beachtet.	In	der	Richtlinie	8.1	des	Presse-
kodexes heißt es unter anderem: „Bei der Berichterstattung 
über	Unglücksfälle,	Straftaten,	etc.	veröffentlicht	die	Presse	
in der Regel keine Informationen in Wort und Bild, die eine 
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Identifizierung	von	Opfern	und	Tätern	ermöglichen	würden.	
Mit Rücksicht auf ihre Zukunft genießen Kinder und Jugend-
liche einen besonderen Schutz  Opfer von Unglücksfällen 
oder von Straftaten haben Anspruch auf besonderen Schutz 
ihres Namens” (und damit auch ihres Bildes)  In der Richtlinie 
11 3 lautet es, dass „die Berichterstattung über Unglücksfälle 
und	Katastrophen	findet	ihre	Grenze	im	Respekt	vor	dem	Leid	
von Opfern und den Gefühlen von Angehörigen  Die vom Un-
glück	Betroffenen	dürfen	grundsätzlich	durch	die	Darstellung	
nicht ein zweites Mal zu Opfern werden ”

2 3 3  Die Datenschutz-Grundverordnung 
(Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten, DSGVO Art 4 und Art  6)

Die Datenschutz-Grundverordnung führt zu keinen wesent-
lichen Veränderungen der bisherigen Rechtslage im Umgang 
mit Bildern und Videoaufnahmen  Bereits die bloße Aufnah-
me ohne Speicherung z  B  zur Navigation eine Drohne, des 
Verfolgens des Flugweges fällt ebenfalls unter die DSVGO, 
wenn	die	Personen	 identifizierbar	und	damit	personenge-
bundene Daten erhoben werden 

Wie bisher auch dürfen Fotos und Ausnahme nur verarbeitet 
werden,	wenn	die	betroffene	Person	eingewilligt	hat	oder	
eine Rechtsgrundlage dies erlaubt  Erfolgt die Anfertigung 
auf	der	Grundlage	einer	Einwilligung	der	betroffenen	Per-
son(en), ist diese bereits nach geltendem Recht jederzeit 
widerrufbar.	Aufgrund	der	 jederzeitigen	Widerruflichkeit	
und der fehlenden Praktikabilität bei Aufnahmen größerer 
Menschenmengen ist die datenschutzrechtliche Einwilligung 
bereits nach geltender Rechtslage vielfach keine praktikable 
Rechtsgrundlage 

Neben der Einwilligung kommen als weitere Rechtsgrund-
lagen	für	die	Anfertigung	und	Veröffentlichung	zur	Durchfüh-
rung eines Vertrags (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSVGO) 
oder die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige 
Interessen	der	betroffenen	Person	oder	einer	anderen	na-
türlichen Person zu schützen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
d DSVGO) oder die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung 
einer	Aufgabe	erforderlich,	die	 im	öffentlichen	 Interesse	
liegt	oder	in	Ausübung	öffentlicher	Gewalt	erfolgt,	die	dem	
Verantwortlichen übertragen wurde (Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe e DSVGO) in Betracht  Die grundrechtlich geschützte 
und garantierte Meinungs- und Informationsfreiheit stellen 
berechtigte Interessen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
DSVGO dar 

2 3 4  Das Bundesdatenschutzgesetz 
(Zulässigkeit von Maßnahmen 
der Videoüberwachung von öf-
fentlichen Räumen, BDSG §4)

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist eine Ergänzung 
zur europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO)  
Die	Beobachtung	öffentlich	zugänglicher	Räume	mit	optisch-
elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur 
zulässig, soweit sie

 ▪ zur	Aufgabenerfüllung	öffentlicher	Stellen,
 ▪ zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
 ▪ zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret 

festgelegte Zwecke

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige	 Interessen	der	betroffenen	Personen	über-
wiegen 

Bei	der	Videoüberwachung	von	öffentlich	zugänglichen	groß-
flächigen	Anlagen,	wie	insbesondere	Sport-,	Versammlungs-	
und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder Parkplätzen, 
oder	Fahrzeugen	und	öffentlich	zugänglichen	großflächigen	
Einrichtungen	des	öffentlichen	Schienen-,	Schiffs-	und	Bus-
verkehrs gilt der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit 
von dort aufhältigen Personen als ein besonders wichtiges 
Interesse  Der Umstand der Beobachtung und der Name und 
die Kontaktdaten des Verantwortlichen sind durch geeignete 
Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar 
zu machen  Die Speicherung oder die Verwendung von 
erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des 
verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte 
bestehen,	dass	 schutzwürdige	 Interessen	der	betroffenen	
Personen überwiegen  Für einen anderen Zweck dürfen sie 
nur weiterverarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von 
Gefahren	für	die	staatliche	und	öffentliche	Sicherheit	sowie	
zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist 

Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Errei-
chung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutz-
würdige	Interessen	der	betroffenen	Personen	einer	weiteren	
Speicherung entgegenstehen 

2 3 5  Das Urheberrechtsgesetz (Anfer-
tigen von Bildern von Bauwerken 
usw  und Panoramafreiheit, UrhG §2 
Abs  1 Nr 4, §57 und §59 Abs  1)

Die Herstellung und die Nutzung von Luftaufnahmen können 
auch	das	Urheberrecht	betreffen	und	diesem	entgegenste-
hen  Bereits die Anfertigung einer auf dem Speichermedium 
der	Drohne	oder	der	Bedienerstation	fixierten	Aufnahme	
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(auch Aufnahmen, Videobilder, Videostreams) stellt eine 
dem Urheber vorbehaltene Vervielfältigung dar (§ 16 UrhG)  
Wichtig für den Bereich der Drohnen sind insbesondere die 
„Werke der Baukunst“ im Sinne des § 2 Abs  1 UrhG  Darunter 
können Museen, Brücken, Kirchen, aber einfache Häuser und 
Geschäftshäuser fallen 

Durch den Einsatz von Drohnen im Rahmen von Einsätzen 
und Katastrophenlagen ist die Aufnahme, Verbreitung und 
Speicherung von Aufnahmen mit urheberrechtlichen Werken 
dann	zulässig,	wenn	entweder	das	betroffene	Werk	(in	der	
Regel die Einsatzstelle/Einsatzort) oder das Werk als unwe-
sentliches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand der 
Aufnahme, Videoaufnahme (…dem Einsatzort) anzusehen ist 
(§ 57 UrhG) 

Eine besondere Betrachtung stellt die sogenannte „Panora-
mafreiheit“ gemäß dem § 59 Abs  1 UrhG dar  Die Panora-
mafreiheit	erlaubt	es,	Werke,	die	sich	ständig	an	öffentlichen	
Wegen,	Straßen	oder	Plätzen	befinden,	zu	fotografieren,	zu	
zeichnen, zu malen und auf andere Weise visuell zu repro-
duzieren, ohne die Zustimmung des Urheberrechtsinhabers 
einholen zu müssen  Dies schließt auch die Speicherung 
auf	Medien	mit	ein.	Dieses	Gesetz	dient	dem	öffentlichen	
Interesse und stellt einen angemessenen Ausgleich zwischen 
dem Recht des Urhebers an seinem Werk und dem Recht der 
Allgemeinheit auf Zugang und Nutzung dieses Werks dar  
Die Panoramafreiheit ist jedoch auf Werke beschränkt, die 
„von	öffentlichen	Wegen,	Straßen	oder	Plätzen“	aus	sichtbar	
sind, d  h  in der Regel aus der Betrachtung eines Fußgängers 
und dass der Standort, von dem aus das Werk gesehen oder 
fotografiert	wird,	ein	öffentlich	zugänglicher	Ort	sein	muss.	
Aufnahmen aus der Luft durch eine Drohne sind nicht durch 
die Panoramafreiheit abgedeckt  In den bisherigen Urteilen 
von Gerichten bzw  aktuellen Rechtsprechungen (siehe 
auch Oberlandesgerichts Hamm vom 27  April 2023, Az  4 
U 247/21)  Dabei wird argumentiert, dass die Nutzung der 
„Vogelperspektive“ nicht als Grundsatz der Panoramafreiheit 
gilt  Sofern diese Aufnahmen jedoch einem unmittelbaren 
Einsatzzweck zugeordnet werden können (Aufnahmen von 
einem Einsatzort, Luftlagebild von großräumigen Einsatz- und 
Katastrophenlagen)	überwiegt	das	öffentliche	Interesse	zur	
Wahrung der Sicherheit und Ordnung  Die Speicherung und 
die Verbreitung von solchen Aufnahmen sind besonders zu 
bewerten 

2 3 6  Verschwiegenheitspflichten	ge-
mäß dem Brandschutzgesetz

Die Feuerwehren sind ein Element der nicht-polizeilichen 
Gefahrenabwehr  Erkenntnisse aus Einsätzen unterliegen 
grundsätzlich	 einer	Verschwiegenheitspflicht	gemäß	§	 9	
Abs  5 Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG)  Das 

heißt, dass Mitglieder von Feuerwehren keine Auskünfte über 
Ablauf, Erkenntnisse oder Tatbestände bei, während oder 
nach Einsätzen geben dürfen  Auskünfte kann der Träger der 
Feuerwehr oder die für die Feuerwehr zuständige Ordnungs-
behörde geben (Amtsvorsteher/Amtsdirektor/Ordnungs-
amt)  Auskünfte gegenüber der Presse unterliegen anderen 
Prinzipien	und	Rechtsauffassungen,	da	hier	der	Einsatzleiter,	
Wehrführung oder durch den Träger der Feuerwehr benannte 
Personen (z  B  Pressesprecher) beschränkt Auskunft geben 
dürfen/sollen 

Erkenntnisse, die über den grundsätzlichen und rechtlich 
definierten	Einsatz	von	Feuerwehren	(der	nicht-polizeilichen	
Gefahrenabwehr) hinausgehen, d  h  Erkenntnisse zu Straf-
tatbeständen, Suche nach Straftätern, etc  können nicht an 
Ermittlungsbehörden weitergegeben werden 

2.4. Gesetzlicher 
Gesundheits- und 
Arbeitsschutz

Durch das Arbeitsschutzgesetz soll der betriebliche Arbeits- 
und Gesundheitsschutz für alle Angestellten gewährleistet 
sein  Diese Vorschriften sind vorrangig für die betrieblichen 
Angestellten erlassen und müssen von den Unternehmern 
im Rahmen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutzes beachtet werden  Dazu gehören u  a  eine geeignete 
betriebliche Organisation, die Erstellung von Gefährdungs-
beurteilungen und Sicherstellung, dass den Beschäftigten 
nur sichere Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden und 
deren sichere Benutzung zu gewährleisten 

Für die Mitglieder der BOS, die in der Regel ehrenamtliche 
Angehörige einer Organisation sind, gelten dieses ebenso, 
da die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
gleichartige Verordnungen und Vorschriften erlassen hat  Der 
sichere Betrieb von Drohnen und Multicoptern aus Sicht des 
Unfall- und Gesundheitsschutzes wird u a  in der DGUV-In-
formation 208-058 behandelt 

Wesentlich ist dabei, dass die Benutzung der Drohnen nur 
durch geeignetes und geschultes Personal erfolgt  Seitens 
der Feuerwehren ist sicherzustellen, dass vor dem ersten Be-
trieb von Drohnen eine angepasste und geeignete Schulung 
stattfindet	und	zur	Verhinderung	von	möglichen	Gefahren	
eine Gefährdungsbeurteilung erstellt wird  Die Gefährdungs-
beurteilung ist regelmäßig zu überprüfen und an veränderte 
Bedingungen anzupassen 
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Das können insbesondere sein:

 ▪ Eine Gefährdungsbeurteilung zur Ermittlung von poten-
ziellen Gefährdungen und Risiken, sowie deren Maß-
nahmen

 ▪ Gefährdung durch Absturz der Multicopter
 ▪ Gefährdung durch Kontakt mit rotierenden Teilen
 ▪ Gefährdung durch herabfallende Gegenstände
 ▪ Gefährdung durch Akku und Ladegeräte
 ▪ Nachweis	über	Schulungen	und	Qualifikationen	der	Be-

diener
 ▪ Nachweis über Wartung und Inspektionen der Drohnen

Die Unterweisungen sind jährlich zu wiederholen und müs-
sen dokumentiert werden  Nach besonderen Anlässen (z  B   
Arbeitsunfälle) sind zeitnah zusätzliche Unterweisungen 
durchzuführen  Die Verantwortung für die Unterweisung trägt 
für den Bereich der Feuerwehren der Träger der Feuerwehren 

2.5. Betrieb in U-Spaces
Seit dem 26  Januar 2023 ist die Einführung und Umset-
zung der U-Spaces für Drohnen in den EU-Mitgliedsstaaten 
durch die Flugsicherungsbehörde der Europäischen Union 
(EASA) möglich (siehe auch Durchführungsverordnung (EU) 
2021/664)  Die Umsetzung erfolgt in den einzelnen Ländern 
auf Landesebene 

Die U-Spaces sind abgegrenzte Bereiche im unteren Luft-
raum, zum Beispiel im urbanen bzw  städtischen Umfeld  In 
diesen Drohnenlufträumen werden nicht nur die Flüge von 
Drohnen, sondern auch von Hubschraubern und Flugzeugen 
koordiniert  U-Spaces sind hauptsächlich für den professio-
nellen und industriellen Einsatz von Drohnen vorgesehen 

Zum Beispiel für:

 ▪ individuelle oder auch automatisierte Inspektionen
 ▪ medizinische Einsätze und Lieferungen
 ▪ Lieferdienste und Transporte via Drohne
 ▪ BOS Drohneneinsätze – z  B  bei der Feuerwehr oder zur 

Vermisstensuche, Polizeieinsätze etc 

Dabei sollen die U-Spaces mehr Sicherheit und bessere 
Voraussetzungen für diese und andere Drohnen-Einsätze 
schaffen.	

Wichtige Faktoren sind dabei:
 ▪ Kollisionsvermeidung und Reduzierung der Unfallgefahr
 ▪ erweiterte Einsatzmöglichkeiten – also auch Ausnahmen 

von dem Regelwerk der bestehenden EU-Drohnenver-
ordnung in den jeweiligen U-Spaces, zum Beispiel durch 

Fliegen oberhalb der sonstigen maximalen Flughöhe von 
120 Metern, das Fliegen über Wohngrundstücken oder 
natürlich auch das automatisierte und autonome Fliegen 
von Drohnen – auch außerhalb der Sichtweite (BVLOS)

 ▪ einfache, übersichtliche und schnellere Regelung ohne 
komplizierte Ausnahmegenehmigungen und Sonder-
freigaben

 ▪ transparente Koordination und Kommunikation aller 
Drohnen-Systeme im gleichen Luftraum

 ▪ einheitliches System mit Positionsdaten aller Flugobjekte 
im gegenwärtigen Luftraum (U-Space)

Ein U-Space wird daher zentral und einheitlich über einen 
U-Space Serviceprovider (USSP) gemanagt 

 ▪ Network Identification
Das elektronische Nummernschild der Drohne – dieses 
und weitere Informationen (z  B  die Position) – werden 
permanent von jeder Drohne gesendet sowie zentral 
überwacht und an alle anderen verteilt  Siehe dazu auch 
e-ID	und	EU-Drohnenverordnung	–	zertifizierte	Drohnen	
mit Drohnen-Klasse 

 ▪ GEO-Awareness
Dieser Service liefert Informationen, wo die Drohne/der 
Pilot	fliegen	darf	und	welche	Flugbeschränkungen	es	in	
der lokalen Umgebung/im aktuellen U-Space beispiels-
weise gibt 

 ▪ Flight Authorisation
Genehmigung	des	Drohnenfluges	und	der	geplanten	
Flugroute:	Hier	 finden	die	Beantragung,	Prüfung	und	
Freigabe des Fluges statt 

 ▪ Traffic Information
Durch diesen Service wird dem Piloten oder dem auto-
nomen Flugsystem der Luftverkehr in der direkten Um-
gebung angezeigt 

All diese Services werden von einem U-Space Service Pro-
vider (USSP) angeboten und über ein geeignetes System 
(UAS	Traffic	Management	System	UTMS	oder	URM)	allen	
Beteiligten bereitgestellt  In Deutschland ist einer dieser An-
bieter zum Beispiel die Droniq GmbH, ein Unternehmen der 
Deutschen Flugsicherung (DFS)  Diese Services und Systeme 
sind hauptsächlich für den professionellen und gewerblichen 
Einsatz von Drohnen konzipiert und werden daher auch in der 
Regel	kostenpflichtig	angeboten.	All	diese	Services	werden	
von einem U-Space Service Provider (USSP) angeboten und 
über	ein	geeignetes	System	(UAS	Traffic	Management	System	
UTMS oder URM) allen Beteiligten bereitgestellt 

Grundsätzlich müssen Drohnen-Betreiber vor dem Flug beim 
UAS-Fluggenehmigungsdienst (USSP) einen Antrag auf Er-
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teilung einer UAS-Fluggenehmigung stellen  Die Drohne 
muss dafür technisch zugelassen und ausgerüstet sein (z  B  
Remote-ID) 

Im Falle eines Einsatzes können BOS die U-Spaces ohne 
erteilte Genehmigungen benutzen  Die zuständigen Stellen 
der	BOS	melden	der	Koordinierungsstelle	(Single	CISP)	in	un-
kontrollierten Lufträumen und der zuständigen Flugverkehrs-
kontrollstelle in kontrollierten Lufträumen so früh wie möglich 
die Daten zu geplanten Flügen, Uhrzeiten, Betriebsarten, 
Routen	und	Höhen	über	Grund,	die	die	U-Spaces	betreffen,	
sofern dies mit Blick auf den Einsatzzweck möglich ist 

Weitere Informationen sind in dem „Konzept Einrichtung von 
U-Spaces“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 
(BMDV) ersichtlich  Es dient dazu, die Zuständigkeiten, erfor-
derlichen Strukturen und das Verfahren für die Ausweisung 
von U-Spaces gemäß der Durchführungsverordnung (DVO) 
(EU)	2021/664	zu	definieren.	Das	Konzept	kann	u.	a.	auf	der	
Informationsseite www dipul de geladen werden 

2.6. Dokumentation und 
Flugbuch

Alle Flüge müssen entweder in einem persönlichen Flugbuch 
bzw  Flugnachweisheft oder in einer Einsatzdokumentation 
festgehalten werden  Die Dokumentation kann handschrift-
lich, elektronisch oder in einer Kombination aus Beidem 
erfolgen 

Diese beinhalten mindestens:

 ▪ Datum, Uhrzeit,
 ▪ Auftrag, Grund des Fluges,
 ▪ Start- und Landeort,
 ▪ Flugroute, Flughöhen und Flugdauer,
 ▪ Anzahl der Flüge,
 ▪ sowie besondere Vorkommnisse sind zu dokumentieren 

Die Aufzeichnungen sind 2 Jahre aufzubewahren 

Die Einsatzdokumentation ist hiervon unabhängig und ob-
liegt in Art und Umfang der jeweiligen Einsatzleitung 
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3. Organisation und Durchführung
In diesem Kapitel werden die empfohlenen Anforderungen 
an die Organisation einer Drohneneinheit im Grundsätzli-
chen zusammengefasst  Dieses umfasst die Organisation im 
Einsatzfall und die Organisation bei einer Einsatzstelle mit 
mehreren Lufteinheiten beschrieben 

3.1. Anforderung an 
die Organisation 
und Struktur einer 
Drohneneinheit

3 1 1  Personalstärke

Eine Drohneneinheit sollte aus mindestens 15 Einsatzkräften 
bestehen, um immer ausreichend Personal zur Verfügung zu 
haben  Da für einen Einsatz eine Personalstärke von 4 Einsatz-
kräften das Minimum darstellt, besser 5 bis 6 Einsatzkräfte, ist 
eine Personalstärke von 15 Einsatzkräften auch entsprechend 
der Richtlinien des Katastrophenschutzes (3-fache Besetzung 
der erforderlichen Personalstärke) zu empfehlen 

Hierüber kann auch ausreichend Personal für den Personal-
wechsel an der Einsatzstelle vorgehalten werden  Insbeson-
dere Piloten und Kameraführer benötigen eine regelmäßige 
Ablösung 

3 1 2  Ausbildung der Einsatzkräfte

Für die Einsatzkräfte ist gemäß EU-Recht mindestens die A1/ 
A3 Ausbildung zu empfehlen, besser ist die A2 Ausbildung  
Diese Ausbildung sollten alle Einsatzkräfte der Drohnenein-
heit durchlaufen haben  Eine Ausnahme bilden Hilfskräfte, die 
nur zum Fahren des Fahrzeugs oder zur Einsatzdokumenta-
tion eingesetzt werden  Hier ist ein Drohnenführerschein nicht 
erforderlich  Zusätzlich zu dem allgemeinen Drohnenschein 
müssen alle Einsatzkräfte eine ausführliche Einweisung in die 
Drohne der Organisation haben und hiermit regelmäßige 
Übungsflüge	durchführen.	Weitere	Erläuterungen	zum	Thema	
Ausbildung der Einsatzkräfte sind in Abschnitt 6 aufgeführt 

3 1 3  Einheitsführer

Der Einheitsführer der Drohneneinheit sollte zusätzlich 

zur Ausbildung als Drohnenführer (A2-Führerschein) eine 
Führungsausbildung mindestens als Gruppenführer, besser 
Zugführer oder höher, besitzen 

3.2. Aufgaben und 
Einsatzorganisation

In diesem Kapitel wird die grundsätzliche Organisation 
beschrieben, die eine einzelne Drohneneinheit im Einsatz 
haben sollte  Die Organisation beim Einsatz mehrerer Ein-
heiten auf einmal wird im folgenden Kapitel beschrieben  Von 
den Empfehlungen kann grundsätzlich immer abgewichen 
werden, wenn eine Abarbeitung nach Risikobewertung und 
eigener Entscheidung ohne gravierende Steigerung des 
Risikos vertretbar ist 

3 2 1  Personalstärke

Eine Drohneneinheit sollte im Einsatz (lokal beschränkte, 
statische Einsätze) aus mindestens 4, besser 5 bis 6 Einsatz-
kräften bestehen 

Diese mindestens benötigen Einsatzkräfte sind:

 ▪ Einheitsführer
 ▪ Optional: Gruppenführer zur Führung an abgesetzter 

Start-/Landestelle (ggf  in Personalunion mit dem Ein-
heitsführer bei statischen, örtlich beschränkten Einsätzen)

 ▪ Pilot
 ▪ Kameraführer/Luftbildauswerter
 ▪ Luftraumbeobachter
 ▪ Optional: Techniker (z  B  für Akkumanagement, Video-

Technik lokal, etc )

Weitere zusätzliche Funktionen können je nach Umfang des 
Aufgabengebietes der Drohnengruppe im Einsatz zusätzlich 
benötigt werden:

 ▪ Unterstützungsgruppe zur Einsatzdokumentation (sofern 
keine Dokumentation vor Ort durch andere Führungs-
assistenz)

 ▪ IT-Spezialist (z  B  für die Übertragung von Videosignalen 
in Führungsunterstützungssoftware, Leitstellen, etc  oder 
spezielle Auswertung von Luftbildern im Rahmen von 
Schadenkartierungen)
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3 2 1 1  Personalstärke für bestimmte Einsatzlagen

Im Folgenden ergeben sich noch einige Empfehlungen der 
Personalstärke bei bestimmten Einsatzlagen:

 ▪ Brandereignisse örtlich lokal beschränkt, statisch (z  B  
Gebäude-/Haus-/Industriebrand): 3-4 Einsatzkräfte zzgl  
Austauschkräfte bei langen Einsätzen

 ▪ Brandereignisse	örtlich	weitläufig,	dynamisch	(z.	B.	Vege-
tationsbrand): 5-10 Einsatzkräfte zzgl  Austauschkräfte bei 
langen Einsätzen

 ▪ Gefahrstoffeinsatz:	3-4	Einsatzkräfte	zzgl.	Austauschkräfte	
bei langen Einsätzen

 ▪ Personensuchen: 5-10 Einsatzkräfte zzgl  Austauschkräfte 
bei langen Einsätzen

 ▪ Schadenskartierungen: 3-4 Einsatzkräfte zzgl  IT-Kräfte zur 
Einbindung in Lagekarten und Austauschkräfte bei langen 
Einsätzen (Entwicklung/Veränderung der Schadenslage)

Zwingend erforderlich sind grundsätzlich immer Einheits-
führer, Pilot, Kameraführer/Luftbildauswerter und Luftraum-
beobachter 

3 2 2  Einheitsführer

Der Einheitsführer einer Drohneneinheit ist das Bindeglied 
zwischen der Einsatzleitung und der Gruppenführung der 
Drohneneinheit  Insbesondere bei weiträumigen Lagen steht 
der Einheitsführer dauerhaft örtlich bei der Einsatzleitung 
und über Funk in Kontakt mit seinem Gruppenführer  Sofern 
bei kleineren Einsätzen Einheitsführer und Gruppenführer 
in Personalunion vorhanden sind, steht dieser örtlich bei der 
Einsatzleitung und mit seiner Einheit über Funk in Kontakt  Der 
Einheitsführer erhält den Einsatzauftrag von der Einsatzleitung 
und entscheidet in Abstimmung mit dem Gruppenführer 
über die Taktik und das Vorgehen seiner Einheit  Er meldet 
der Einsatzleitung Erkundungsergebnisse zurück  Außerdem 
informiert der Einheitsführer die Einsatzleitung über Einsatz-
grenzen  Dieses kann zum Beispiel eine Wetterlage sein, die 
einen Flug unmöglich macht  Der Einheitsführer hat mindes-
tens das gleiche Ausbildungsniveau wie die Einsatzkräfte und 
muss mindestens eine Gruppenführerausbildung haben 

Der Einheitsführer steht der Einsatzleitung als Fachberater 
für den Drohneneinsatz zur Verfügung 

3 2 3  Gruppenführer

Der Gruppenführer ist verantwortlich für die Drohnengruppe 
am Einsatzort und empfängt vom Einheitsführer den Einsatz-
auftrag  Zudem spricht er sich mit dem Einheitsführer über 
mögliche Einsatzgrenzen ab  Bei statischen, örtlich begrenz-

ten Lagen kann er Personalunion mit Einheitsführung sein  
Bei abgesetzten Start-/Landeplätzen steuert er die entspre-
chende Gruppe vor Ort und meldet Erkundungsergebnisse 
an den Einheitsführer zurück 

Der Gruppenführer hat mindestens das gleiche Ausbildungs-
niveau wie die Einsatzkräfte und muss mindestens eine 
Gruppenführerausbildung haben 

3 2 4  Pilot

Der Pilot der Drohne ist für das Fluggerät verantwortlich und 
fliegt	dieses.	Er	ist	für	die	Sicherheit	vor,	während	und	nach	
dem Flug verantwortlich und arbeitet den Einsatz in Abspra-
che mit der Einheitsführung ab  Wenn der Pilot Einsatzgrenzen 
erkennt, informiert er die Einheitsführung und stellt sicher, 
dass er diese nicht überschreitet  Der Pilot steht in engem 
Kontakt mit dem Kameraführer und stimmt mit diesem ab, 
wie der Einsatzauftrag bestmöglich ausgeführt werden kann  
Dafür nimmt er Flugaufträge vom Kameraführer an und führt 
diese aus, sofern sie sicher möglich sind 

Vor	und	nach	dem	Flug	kann	er	die	Start-	und	Landefläche	
und die Drohne mit vorbereiten, insbesondere, wenn kein 
von der Führung bestimmter Techniker vor Ort ist 

3 2 5  Kameraführer/Luftbildauswerter

Der Kameraführer bedient die Kamera der Drohne und wertet 
die Luftbilder aus  Dafür hat er idealerweise die Möglichkeit, 
die Kamera unabhängig von der Drohne mit einer zweiten 
Fernbedienung zu bedienen  Sofern möglich, hat der Ka-
meraführer einen großen Monitor zur Verfügung, auf dem 
das Kamerabild dargestellt wird  Das kann auch durch einen 
zusätzlichen, abgesetzten Monitor erfolgen  Der Kamera-
führer steht in engem Kontakt mit dem Piloten der Drohne 
und gibt Hinweise für Flugrichtungen, um den Einsatzauftrag 
bestmöglich auszuführen  Der Kameraführer muss die gleiche 
Ausbildung wie der Pilot besitzen, um die Einsatzgrenzen 
zu	kennen	oder	um	auch	wechselweise	fliegen	zu	können.

3 2 6  Luftraumbeobachter

Der Luftraumbeobachter ist Unterstützungspersonal an 
der Einsatzstelle  Er beobachtet durchgängig den Luftraum 
und achtet auf die Sicherheit im Umfeld der Drohne, ins-
besondere bemannte Luftfahrt ist umgehend den Piloten zu 
melden (Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber, aber 
auch	Segelflieger,	etc.),	aber	auch	große	Vögel	sind	wichtige	
Informationen  Zudem informiert er den Piloten über Hinder-
nisse, die dieser eventuell übersehen haben könnte  Der 
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Luftraumbeobachter kann grundsätzlich nicht mit weiteren 
Aufgaben betraut werden  Der Luftraumbeobachter hält 
sich in unmittelbarer Nähe des Piloten auf  Ggf  kann er ein 
Fernglas zur Unterstützung verwenden 

3 2 7  Techniker

Der Techniker kümmert sich um sämtliche technische Be-
lange an der Einsatzstelle: Er kümmert sich je nach Auftrag 
des Einheitsführers/Gruppenführers um den Aufbau der Ein-
satzstelle (Einspeisung des Fahrzeugs, Aufbau Akku-Ladema-
nagement, Start-/Landeplatz), kann aber auch in Abstimmung 
und Kenntnissen den Piloten beim Vorbereiten der Drohne 
unterstützen  Zudem gehört der Aufbau von weiterer Technik 
(z  B  abgesetzter Monitor, Herstellen der Internetverbindung, 
Herstellen einer Videoverbindung, etc ) zu seinen Aufgaben  
Bei ausreichend Personal kann die Funktion des Technikers 
auch durch mehrere Einsatzkräfte abgebildet werden 

3 2 8  Unterstützungseinheit zur Ein-
satzdokumentation (sofern an 
der Einsatzstelle benötigt)

Wenn benötigt/in der Organisation vorhanden, kann eine 
Unterstützungsgruppe zur Einsatzdokumentation eingesetzt 
werden  Die Dokumentation kann aus Bildern, Videos, Flug-
daten- und Routen, Suchgebieten, usw  bestehen  Insbe-
sondere bei bestimmten Einsatzlagen (z  B  Personensuche 
von suizidal abgängigen Personen mit Todesfolge, Brände 
mit Toten) kommt es in der Regel zur Anforderung von ent-
sprechender Dokumentation seitens der Polizei aufgrund der 
Ermittlungen im Rahmen des Todes von Personen 

3.3. Organisation bei der 
Zusammenarbeit 
mehrerer Einheiten oder 
Systeme

Es wird davon ausgegangen, dass bemannte und/oder un-
bemannte Luftfahrzeuge gemeinsam im Einsatz sind 

Bei unbemannten Luftfahrzeugen wird davon ausgegangen, 
dass es sich um Drohnen handelt, die von der Einsatzstelle in 
geringen	Flughöhen	bis	120	m	geflogen	werden.

Bei bemannten Luftfahrzeugen handelt es sich in der Re-
gel um Polizei- oder Rettungshubschrauber, es kann sich 

allerdings auch um Hubschrauber oder Flugzeuge zur 
Brandbekämpfung im Bereich der Wald- oder Flächenbrand-
bekämpfung handeln  Hierbei ist zu beachten, dass diese 
wiederkehrend und nur kurzzeitig an der Einsatzstelle sind, 
mit	hohen	Geschwindigkeiten	fliegen	und	große	Mengen	
Löschmittel an der Einsatzstelle ablassen 

3 3 1  Abschnittsbildung

Grundsätzlich sollte ein eigener Einsatzabschnitt „Luft“ ge-
bildet werden, sobald ein Flugobjekt im Einsatz ist  Sofern es 
sich nur um Drohneneinheiten handelt, kann dieser Abschnitt 
„Drohneneinsatz“ genannt werden  Sofern auch bemannte 
Flugobjekte im Einsatz sind, in der Regel Polizei- oder Ret-
tungshubschrauber, sollte dieser Abschnitt „Luft“ genannt 
werden  Dieser Abschnitt muss durch einen Abschnittsleiter 
geführt werden, welcher ausreichend für den Einsatz als Ab-
schnittsleiter	qualifiziert	ist,	siehe	Kapitel	„Ausbildung“	und	
welcher die Führungsstruktur der örtlichen Feuerwehren 
kennt 

3 3 1 1  Abschnittsleiter

Der Abschnittsleiter sollte beim Einsatz einer einzelnen 
Drohne	mindestens	die	Qualifikation	Gruppenführer	erlangt	
haben und den Drohnenführerschein der Klasse A2 haben  
Beim Einsatz mehrerer Lufteinheiten sollte der Abschnittsleiter 
mindestens	die	Qualifikation	Zugführer	erlangt	haben	und	
den Drohnenführerschein der Klasse A2 haben  Insbesondere 
für	den	Einsatz	mit	Löschflugzeugen	oder	–Hubschraubern	
sollten	dem	Abschnittsleiter	die	Fähigkeiten	der	fliegenden	
Einheiten und Einsatzgrenzen dieser bekannt sein  Der 
Abschnittseiter sollte wissen, welche Drohneneinheiten im 
Umkreis seines Einsatzgebietes noch zur Verfügung stehen 

Der Abschnittsleiter wird regulär in die Führungsstruktur an 
der Einsatzstelle eingebunden und steht der Einsatzleitung 
bei Rückfragen zum Einsatz von Lufteinheiten als Fachberater 
zur Verfügung  Der Abschnittsleiter sollte spätestens beim 
Einsatz mehrerer Einheiten keine weiteren Aufgaben an der 
Einsatzstelle übernehmen 

3 3 2  Organisation an der Einsatzstelle

Sofern mehrere Lufteinheiten zur Verfügung stehen, sollte 
das Einsatzgebiet aufgeteilt werden  Hier sollte die jeweilige 
Größe der einzelnen Einsatzgebiete für eine einzelne Luft-
einheit von den technischen Möglichkeiten der Einheiten 
und dem Einsatzgebiet abhängen  Ein Hubschrauber mit 
einer Wärmebildkamera kann eine deutlich größere Fläche 
absuchen als eine Drohne  Jedes Einsatzgebiet wird dabei 
als einzelner Unterabschnitt gesehen 
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Bei Einsätzen zur Personensuche im Freigelände eignen sich 
größere	Freiflächen,	da	hier	größere	Reichweiten	mit	den	
Lufteinheiten erzielt werden 

Bei Einsätzen zur Personensuche innerhalb von geschlos-
senen Ortschaften eignen sich eher kleinere Flächen oder 
eine Aufteilung nach Straßenzügen, da durch die Bebauung 
starke Einschränkungen bei Reichweiten existieren können 

Der Abschnitt „Drohneneinsatz“ oder „Luft“ sollte eine eigene 
Funkrufgruppe erhalten, damit untereinander kommuniziert 
werden kann  Hierbei eignet sich eine TMO-Funkrufgruppe, 
da insbesondere bei größeren Einsatzstellen größere Ent-
fernungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten liegen 
können  Nach Möglichkeit sollte der Abschnittsleiter „Luft“ 
dabei in der Nähe der Einsatzleitung sein  Die einzelnen Ein-
heitsführer der Drohneneinheiten sind bei ihren eigenen Ein-
heiten  Nur die Einheitsführer kommunizieren direkt mit dem 
Abschnittsleiter, womit Piloten, Kameraführer und Luftraum-
beobachter nicht durch den Funkverkehr gestört werden 

3.4. Besondere 
Einsatzbereiche

Im Rahmen der EGRED2 wurden besondere Einsatzbereiche 
in einer graphischen Übersicht zusammengeführt (Abb  2) 

3 4 1  Bundeswasserstraßen, Eisen-
bahnstrecken, Autobah-
nen, Naturschutzgebiete

Beim	Überflug	von	Bundeswasserstraßen,	Eisenbahnstecken	
und Autobahnen und Naturschutzgebieten sollten, zumindest 
bei Ausbildungen und Übungen, die zuständigen Stellen in-
formiert werden  Einsatz- und gebietsbezogen sind generelle 
Absprachen mit den zuständigen Stellen, Behörden oder 
Eigentümern zu empfehlen 

Darüber hinaus sollte bei der Ausbildung und Übung, so-
fern es der Übungszweck zulässt, bei Unterschreitung des 
Abstandes von 100 Meter zu Bahnanlagen, Bundeswasser-
straßen und Autobahnen die sogenannte „1:1-Regelung“ zur 
Wahrung eines sicheren Abstandes angewandt werden  Sie 
besagt, dass die Flughöhe der Drohnen über Grund stets klei-
ner als der seitliche Abstand zur Infrastruktur sein sollte  Der 
seitliche Abstand sollte dabei 10 Meter nicht unterschreiten 

3 4 2  Flughäfen, Flugplätze

Flugplätze und Flughäfen stellen aufgrund der Dichte des 
möglichen Flugverkehrs eine besondere Herausforderung 
dar.	Besonders	in	den	An-	und	Abflugachsen	der	Landebah-
nen sind Flugzeuge aufgrund der beschränkten Manövrier-
fähigkeit zu beachten  Da bei Flugplätzen, die keine Flughäfen 
sind, die den Betrieb von Drohnen einschränkenden Rege-
lungen von § 21h und § 21i LuftVO für BOS nicht gelten, ist 
der Betrieb durch oder im Auftrag von BOS auch innerhalb 
der in § 21h Absatz 3 Nummern 1 LuftVO genannten Ent-
fernungen	(geografische	Gebiete	um	Flugplätze	und	deren	
An-	und	Abflugachsen)	von	Flugplätzen	formal	erlaubnisfrei.	
Zur Risikominimierung soll jedoch in jedem Fall der Betrieb 
mit der zuständigen Luftaufsichtsstelle, der Flugleitung bzw  
dem Betreiber des Flugplatzes abgestimmt werden  Dies 
gilt für den gesamten Betrieb, also sowohl den Betrieb im 
Rahmen der Flugvorbereitung sowie der Flugnachbereitung 
als auch während des Fluges 

Vor dem Betrieb auf Flugplätzen mit Kontrollzone und Flug-
häfen	(Luftraum	D/CTR)	muss	bei	der	zuständigen	Flugver-
kehrskontrollstelle („Flugsicherung“) eine Flugverkehrskont-
rollfreigabe eingeholt werden  Insofern gibt es hier keine Aus-
nahme für BOS  In Kontrollzonen (Luftraum D) von Flughäfen 
außerhalb des 1,5 km-Radius muss bei Flughäfen, die nicht 
von der Deutschen Flugsicherung kontrolliert werden, immer 
eine Flugverkehrskontrollfreigabe vor dem Start eingeholt 
werden  Bei Flughäfen, die von der DFS kontrolliert werden, 
ist dies bis zu einer Flughöhe von 50m nicht notwendig (ist 
aber zu empfehlen), oberhalb von 50m Flughöhe ist auch dort 
die Flugverkehrskontrollfreigabe vor dem Start notwendig 
Weitere Bestimmungen für den Betrieb an Flugplätzen und 
Flughäfen mit Kontrollzonen sind in entsprechenden Nach-
richten	für	Luftfahrer	(NfL)	veröffentlicht.

3 4 3  Diplomatische Vertre-
tungen, Konsulate

Zu den besonders geschützten Gebieten gehört auch der 
Luftraum innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern 
zu diplomatischen Vertretungen und Konsulaten 

Auch wenn BOS von dem Verbot, diplomatische Vertretungen 
und	Konsulate	nicht	zu	überfliegen,	ausgenommen	sind,	so	
sollten sie doch die Anforderungen des Artikels 22 Absatz 1 
des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehun-
gen (WÜD) berücksichtigen, nach dem die Räumlichkeiten 
einer	diplomatischen	Mission	unverletzlich	sind.	Es	empfiehlt	
sich	daher,	eine	entsprechende	Freigabe	für	einen	Überflug	
zu erwirken  
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Abb  2: Quelle EGRED 2
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4. Technik/Ausstattung
In diesem Abschnitt sind die Technischen Anforderungen 
an Drohneneinheiten beschrieben  Dieses ist aufgeteilt in 
Technische Anforderungen insbesondere für den nichtpoli-
zeilichen BOS-Bereich 

4.1. Technische 
Anforderungen für den 
BOS-Bereich (Feuerwehr)

4 1 1  Allgemeine Anforderungen

 ▪ Bei einigen Einsatzszenarien sind mindestens zwei 
Fahrzeuge sinnvoll, insbesondere dann, wenn es eine 
zur Einsatzleitung abgesetzte Einsatzstellen mit Start-/
Landeplatz gibt

 ▪ Internetverbindung (LTE-Router)

4 1 2  Drohne und Drohnenzubehör

 ▪ Wärmebildkamera,	Min.	640×512	Pixel	Auflösung
 ▪ Optische	Kamera,	48	MP	RGB-Kameraauflösung	vorteil-

haft, je nach Anforderung
 ▪ Optischer Zoom ist einem digitalen Zoom vorzuziehen, 

insbesondere bei Erkundungsaufgaben
 ▪ Sinnvoll ist die Adaptionsmöglichkeit von zwei Kompo-

nenten an der Drohne (Dual- bzw  mehrere Gimbal)
 ▪ Je nach Anforderung kann bei der Bildauswertung

 ▫ die Kombination aus einer Wärmebildkamera und 
einer optischen Kamera vorteilhaft sein (Dualkame-
ra, machbar an einem Gimbal)

 ▫ die für sich einzeln agierende Wärmebildkamera 
und optische Kamera (Dual Gimbal notwendig) 
vorteilhaft sein

 ▪ Scheinwerfer
 ▪ Omnidirektionale Hinderniserkennung
 ▪ Mindestens 1,5km HD-Videoübertragung (Drohne zu 
Controller),	vorteilhaft	sind	10	km	HD-Videoübertragung	
(Drohne	zu	Controller)	wenn	möglich	-	hierbei	handelt	es	
sich um reine technische Angaben, die Realität sieht auf-
grund der Umgebungsbedingungen meistens anders aus

 ▪ Optional sollte eine zentimetergenaue Positionierung 
mittels RTK möglich sein

 ▪ Ferner sollte weitere Sensorik und Lautsprecher zur Ver-
fügung stehen, je nach Anwendungsfall ggf  notwendig

4 1 3  Start- und Landeplatz

 ▪ Start- und Landeplatz, Auslegung z  B  als Plane oder zu-
sammenfaltbare Holzlösung

 ▪ Eine Plane sollte ausreichend schwer sein und eine auf-
gedruckte Windrose (Kompass) sollte vorhanden sein 

 ▪ Der Start- und Landeplatz ist durch geeignetes Material 
abzusichern und in der Nacht ausreichend zu beleuchten 

4 1 4  Akkumanagement/Energieversorgung

 ▪ Akkus für Fernbedienung und Drohne sollten in aus-
reichender Menge zur Verfügung stehen, um ein durch-
gängiges Fliegen zu ermöglichen (ausgenommen Zeit 
für den Akku-Tausch zwischen den Flügen)

 ▪ Fahrzeuge einer Drohnengruppe/-Einheit müssen sich 
autark mit Energie zum Laden der Akkus und Einspeisen 
von sonstigem Equipment versorgen können

 ▪ Gefesselte / Tethering Drohnen (Energieversorgung über 
ein Kabel am Boden) haben nur einen sehr begrenzten 
Einsatzradius und werden hier nicht näher betrachtet 

4 1 5  Dokumentation

 ▪ Einsatzdokumentation und Einsatztagebuch sollten digital 
möglich sein, wenn möglich abgebildet in einer Führungs-
unterstützungssoftware bei Nutzung im Bereich KatS

 ▪ Für die Einsatzdokumentation sollten die Daten auf ein 
geeignetes Speichermedium gesichert werden können 

 ▪ Wenn möglich ist der Versand (z  B  Bilder) oder Empfang 
von	Daten	 auf	dem	Controller	 sinnvoll	 (E-Mail-Client,	
Messenger-Dienste)

 ▪ Zur Weiterleitung des Videosignals im Nahbereich (Ein-
satzleitung, etc ) sollte eine HD-Übertragung zur Ver-
fügung stehen, entweder kabelgebunden oder kabellos 
(Controller	→ Monitor/TouchPad/Tablet/Smartphone) 

 ▪ Bei Einsätzen im Bereich KatS zur Weiterleitung des Video-
signals im Fernbereich (z  B  Leitstellen, Führungsstäbe, 
etc ) sollte eine HD-Übertragung über eine sichere Daten-/
Serververbindungen möglich sein (Internetverbindung 
zur Sicherheit über mehrere Provider oder Satellit not-
wendig!)

 ▪ Eine Software zur Erstellung von Layern bei Schadens-
kartierungen sollte vorhanden sein bei Nutzung im Be-
reich KatS
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5. Risikomanagement
Der Einsatz von Drohnen ist mit besonderen Risiken behaf-
tet  Unter „Risiko“ wird die Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
schädigenden Ereignisses in Verbindung mit dem Ausmaß 
des möglichen Schadens verstanden 

5.1. Generelle 
Risikobewertung

Aufgabe der Feuerwehr ist es, Gefahren abzuwehren, Hilfe zu 
leisten	und	Leben	zu	retten.	Beim	Zusammentreffen	von	der	
Öffentlichkeit,	der	Nutzung	des	Luftraums	sowie	den	feuer-
wehr-	und	einsatzspezifischen	Tätigkeiten	als	Drohnenpilot	
kann es zu Situationen kommen, in denen sich jede Seite 
durch die jeweils andere gefährdet fühlt 

Zur Beurteilung von Risiken sind alle Gefährdungen einzu-
beziehen, die bei der Verwendung einer Drohne von dieser 
als auch von der Arbeitsumgebung ausgehen können  Dabei 
sind die Forderungen, welche sich aus dem staatlichen und 
dem Regelwerk der gesetzlichen Unfallversicherung ergeben, 
aber auch Sicherheitshinweise der Hersteller einzubeziehen 

Die Risikobeurteilung sollte sich auf die primären Risiken be-
grenzen und die tatsächlichen Verhältnisse berücksichtigen  
Diese sind:

 ▪ Risiken/Gefahren durch Absturz der Drohne
 ▪ Gefahren durch Kontakt mit rotierenden Teilen
 ▪ Gefahren durch herabfallende Teile
 ▪ Risiken	durch	Witterungseinflüsse

Somit sind die Gefahren, die durch die Inbetriebnahme einer 
Drohne entstehen, bezogen auf

 ▪ Bedienpersonal
 ▪ Einsatzkräfte
 ▪ unbeteiligte Dritte
 ▪ andere Luftfahrzeuge
 ▪ Tiere
 ▪ Umwelt
 ▪ die eigene Drohne oder zusätzliche eigene Drohnen
 ▪ Handhabung/Lagerung der Akkus

zu bewerten und diesen mit entsprechenden Maßnahmen 
zu	begegnen.	Entsprechende	Checklisten	sind	beispielhaft	
in der EGRED2 verfügbar und können an die jeweiligen Be-
dürfnisse der Einheit angepasst werden 

Sicherheitsmaßnahmen und konkrete Einsatzbedingungen 

(Siehe Kapitel 8) sind in einem Regelwerk, welches jede Droh-
neneinheit seinen örtlichen Begebenheiten entsprechend 
formuliert,	zu	definieren.

Aufgrund ständiger technischer und rechtlicher Weiterent-
wicklungen sind die Grenzbedingungen lageangepasst unter 
einsatztaktischen Gesichtspunkten organisationsindividuell zu 
betrachten, zu aktualisieren und zu erweitern 

5.2. Einsatzbezogene 
Risikobewertung

Vor jedem Betrieb einer Drohne ist eine einsatzbezogene 
Risikobewertung durchzuführen und es sind geeignete 
Sicherungsmaßnahmen	zu	treffen.	Grundsätzlich	ist	hierbei	
auch der Führungsvorgang nach DV 100 zugrunde zu legen 

Für die Risikobewertung sind insbesondere folgende Aspekte 
stets zu berücksichtigen:

 ▪ Wetterbedingungen
 ▪ Betriebsbereitschaft des Gerätes/der Geräte
 ▪ Weitere Luftfahrzeuge im Luftraum über dem Einsatz-

gebiet
 ▪ Besondere luftfahrtrechtliche Rahmenbedingungen (Flug-

beschränkungsgebiete und Kontrollzonen etc )
 ▪ Bedingungen im Einsatzraum (insbesondere bei chemi-

schen, biologischen, radioaktiven oder Explosionsgefah-
ren, Hitze, Rauch etc )

 ▪ Abgleich Einsatzauftrag, Dringlichkeit und Fähigkeit
 ▪ Externe	Einflüsse	 (bspw.	Schaulustige,	Zeitmangel,	Ein-

satzdruck, Unübersichtlichkeit der Einsatzstelle und durch 
Hindernisse begrenzter Luftraum)

Methodisch kann die SORA-GER33 als Orientierung dienen 
(siehe	hierzu	die	Checklisten	zum	„Risikomanagement“	aus	
der EGRED2) 
Zusätzlich sind Grenzbedingungen zu beachten  Dies sind 
Faktoren, durch die sich die Rahmenbedingungen für den 
Einsatz (ggfs  auch sprunghaft) ändern können 

Hierzu zählen beispielhaft:

 ▪ Flüge innerhalb von Kontrollzonen
 ▪ Flug außerhalb der Sichtweite
 ▪ Flug über Menschenansammlungen
 ▪ Flüge mit mehreren Drohnen an einer Einsatzstelle
 ▪ Flug bei Nacht
 ▪ Flug innerhalb von Gebäuden oder Anlagen u  ä 
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Unterteilt wird hier ebenso in das Risiko am Boden (Ground 
Risk	Class	–	GRC)	und	dem	in	der	Luft	(Air	Risk	Class	–	ARC).	
Das Boden- als auch Luftrisiko werden nach SORA-GER (NfL1-
1163-17) bestimmt 

5.3. Notfallverfahren
Jede Organisation hat für unvorhergesehene Ereignisse im 
Drohneneinsatz	entsprechende	Notfallverfahren	zu	definie-
ren  Entsprechende Beispiele für nichtplanmäßige Ereignisse 
und	darauffolgende	Verfahren	sind	sowohl	in	der	EGRED2	
als auch auf den Webseiten des Luftfahrtbundesamtes und 
der BFU aufgeführt 

Je nach Umfang des Ereignisses ist eine Meldung an ent-
sprechende Institutionen abzugeben  Für den Fall eines Ab-
sturzes ist im Folgenden sowohl der vollständige Absturz oder 
auch der Absturz von Teilen (z  B  angebautem Zubehör an 
der Drohne) zu verstehen  Trümmer sollen immer geborgen 
werden, um nachfolgende Analysen zu ermöglichen  Zudem 
geben Hersteller i d R  nur Ersatz bei Vorlage/Übergabe der 
Drohne bzw  dem Zubehör  Mindestens folgende Ereignisse 
sollten durch Drohneneinheiten bewertet werden:

 ▪ Wegflug	der	Drohne	(„Fly-Away“):	Meldung	an	die	Ein-
heitsführung sowie den Betreiber der Drohne, Meldung 
an die Rettungs- und Polizeileitstelle, Meldung an die 
Flugsicherung sowie an die BFU (Online-Verfahren)

 ▪ Ausfall von (Teil-) Systemen der Drohne (z  B  Sensoren, 
GPS, etc ): Klärung des Vorgehens zwischen Abschnitts-
leitung	und	Pilot	gemäß	entsprechend	definiertem	Not-
fallverfahren, je nach Umfang des Ausfalls Landung der 
Drohne

 ▪ Eindringen von fremden Drohnen in den Einsatz-Luftraum: 
Klärung des Vorgehens zwischen Abschnittsleitung, Pilot 
und Luftraumbeobachter zum weiteren Vorgehen (i d R  
unverzügliche Landung der Drohne), Meldung an die 
Einheitsführung,	Meldung	an	die	Polizei	zum	Ausfindig-
machen

 ▪ Eindringen von insbesondere größeren (Greif-)Vögeln in 
den Einsatz-Luftraum: Klärung des Vorgehens zwischen 
Abschnittsleitung, Pilot und Luftraumbeobachter zum 
weiteren Vorgehen (i d R  unverzügliche Landung der 
Drohne), Meldung an die Einheitsführung

 ▪ Absturz ohne Personen- oder Sachschaden: Meldung an 
die Einheitsführung sowie den Betreiber der Drohne, ggf  
Meldung an die BFU (Online-Verfahren)

 ▪ Absturz mit Sachschaden, aber ohne Personenschaden: 
Meldung an die Einheitsführung sowie den Betreiber der 
Drohne, Meldung an die Rettungs- und Polizeileitstelle, 
ggf  Meldung an die BFU (Online-Verfahren)

 ▪ Absturz mit Sach- und Personenschaden: Meldung an 

die Einheitsführung sowie den Betreiber der Drohne, 
Meldung an die Rettungs- und Polizeileitstelle, zwingend 
unverzügliche Meldung gemäß §7 Abs  1 LuftVO an die 
BFU (Online-Verfahren, Empfehlung innerhalb von 24 
Stunden, ausführlicher Bericht innerhalb von 14 Tagen 
durch den Betreiber gemäß §7 Abs  4 LuftVO)

 ▪ Beinaheunfall („Near Miss“) mit bemannter Luftfahrt: 
Meldung an die Einheitsführung sowie den Betreiber der 
Drohne, Meldung an die Rettungs- und Polizeileitstelle, 
Meldung an die Flugsicherung, zwingend unverzügliche 
Meldung gemäß §7 Abs  1 LuftVO an die BFU (Online-Ver-
fahren, Empfehlung innerhalb von 24 Stunden, ausführ-
licher Bericht innerhalb von 14 Tagen durch den Betreiber 
gemäß §7 Abs  4 LuftVO)

Für den Fall eines Absturzes kann ein Fallschirm zur möglichen 
Schadenminimierung eingesetzt werden 
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6. Aus- und Weiterbildung
Bei der Aus- und Weiterbildung im Bereich Drohnen ist zu 
unterscheiden zwischen der theoretischen und der prakti-
schen Aus- und Weiterbildung  Hierbei muss jede Organisa-
tion über den Umfang selbst entscheiden, hier können nur 
Anhaltspunkte gegeben werden  Es wird empfohlen, ein 
Musterausbildungskonzept zu erstellen 

6.1. Muster-
Ausbildungskonzept

Die Ausbildung gliedert sich in einen Teil A „Basis-Ausbil-
dung“ (Inhalte gemäß aktuell gültigem Lehrplan des LBA mit 
Erwerb des EU-Kompetenznachweises A1/A3) und in einen 
Teil B „BOS-Ausbildung“ (auf die Einsätze ausgerichtete 
BOS-spezifische	Ausbildungsinhalte	 sowie	praktische	An-
teile – jeweils auf Basis der EGRED2)  Die Erfolgskontrolle für 
den Teil A erfolgt über die Plattform des LBA (Onlineprüfung) 
oder eine andere prüfungsberechtigte Stelle  Die Vermittlung 
der Inhalte des Teils B erfolgt durch die jeweilige Einheit und 
sollte mit einer schriftlichen Erfolgskontrolle zur Theorie sowie 
einer dokumentierten praktischen Flugfähigkeitsüberprüfung 
eigenständig abgeprüft werden  Dies kann auch hilfsweise 
durch	qualifizierte	externe	Stellen	erfolgen.	Die	finale	Ein-
schätzung, ob ein Teilnehmer die beschriebenen praktischen 
Handlungskompetenzen, sowie die grundsätzliche Eignung 
als Pilot erworben hat, liegt im Ermessen des Ausbilders 

6.2. Theoretische Ausbildung
Um Mitglied in einer Drohneneinheit einer Feuerwehr zu 
sein, sollten Kenntnisse über die allgemeine Struktur der 
Feuerwehr vorhanden sein  Weiterhin muss ein Funklehrgang 
erfolgreich absolviert sein  Eine erfolgreiche Teilnahme am 
Truppführer-Lehrgang ist zu empfehlen 

Im Anschluss sollte zuerst das Basis-Wissen erworben werden, 
was mit dem Ablegen des EU-Kompetenznachweises A1/A3 
nachgeprüft werden kann  Ziel sollte weiterhin, insbesondere 
für die Piloten, der Erwerb des EU-Fernpiloten-Zeugnis A2 
oder der Abschluss einer vergleichbaren internen Ausbil-
dung sein 

6.3. Praktische Ausbildung
Es ist zu überlegen, für die praktische Ausbildung mit kleine-

ren und günstigeren Drohnen zu starten, um bei Flugfehlern 
nicht direkt die Einsatzdrohne zu gefährden 

 ▪ Beginnen mit der Grundausbildung an Drohnen selbst
 ▪ Fachausbildung mit Einsatz-Fluggerät unter einsatznahen 

Bedingungen
 ▪ Fachausbildung mit Einsatz-Fluggerät unter einsatznahen 

Bedingungen auch mit Abschaltung von Assistenzsyste-
men (insbesondere GPS)

 ▪ Bedienung vorhandener Sensorik / Payload-Komponen-
ten

6.4. Weiterbildung
Es ist zwingend erforderlich, dass die Einsatzkräfte sich nach 
erfolgreicher Ausbildung regelmäßig weiterbilden  Dieses 
sollte theoretischer Natur sein, zum Beispiel Unterricht zum 
Thema Meteorologie, aber auch insbesondere praktischer 
Natur.	Die	Handgriffe	zum	Flug	der	Drohne	müssen	regel-
mäßig geübt und wiederholt werden  Die empfohlene 
Mindestflugzeit	pro	Jahr	und	Pilot	sollte	je	Einheit	und	ent-
sprechendem Einsatzspektrum individuell in der Einheit 
festgelegt werden 
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7. Einsatzbereiche
Im folgenden Kapitel sind Empfehlungen und Grundsätze 
für Standard-Einsatz-Regeln für bestimmte Einsatzbereiche 
dargestellt  Diese können als Anhaltspunkt verwendet wer-
den, allerdings müssen sie grundsätzlich an die jeweiligen 
organisationsspezifischen und örtlichen Gegebenheiten 
angepasst werden 

7.1. Personensuche an Land
Bei Personensuchen an Land kann es sich um statische oder 
auch dynamische Einsatzlagen handeln  Ein Versetzen von 
Einsatzkräften oder der gesamten Drohneneinheit kann sich 
im Einsatzverlauf ergeben 

7 1 1  Einsatzleitung vor Ort

 ▪ Einsatzleitung:  Polizei, an Wochenenden/nachts oftmals 
beim Kriminaldauerdienst (KDD)

 ▪ Alle Entscheidungen im Einsatz und Einsatzverlauf (wie 
z  B  auch Nachalarmierungen von weiteren Einheiten) 
werden	in	Absprache	mit	der	Polizei	getroffen

7 1 2  Mindestanforderungen 
an die Organisation

 ▪ Personal/Funktionen inkl  Gruppenführung, Fahrzeug und 
Equipment für Drohneneinheit (Kein Personal für Suche 
am Boden – wird durch weitere Einheiten bereitgestellt)

 ▪ Verbindung zur Einsatzleitung ist aufrecht zu erhalten
 ▪ Einsätze müssen hinsichtlich der Suchgebiete dokumen-

tiert werden

7 1 2 1  Hilfreiche Optionen bei Bedarf

 ▪ Zusätzliches Personal inkl  Einheitsführung und Fahrzeug 
für Verbindung zur Einsatzleitung, Equipment bzw  Tools 
zur Dokumentation des Einsatzes (wie z  B  Bildübertra-
gung, Lagekarten, Flugrouten, Einsatztagebuch, Such-
gebiete, etc )

 ▪ Weitere Drohneneinheiten
 ▪ Der Drohne unterstellte Rettungshundeeinheiten (in der 

Regel Flächensuchhunde)
 ▪ Boote	oder	Schiffe	zur	Suche	am	oder	auf	dem	Wasser	

bzw  am Ufer (siehe Kapitel Wasserrettung)
 ▪ Quads zur weiteren Erkundung am Boden
 ▪ Weitere Einheiten nach Bedarf gemäß Einsatzstichwort 

oder Verlauf der Suche (z B  PSNV-B, PSNV-E, LZG, etc )

7 1 3  Vorgehen im Einsatz je nach Szenario

7 1 3 1  Einsatzunabhängiges Vorgehen

 ▪  Klärung, wer bei mehreren Drohnengruppen vor Ort der 
Abschnittsleiter Luft (Flugleitung) ist/wird

 ▪ Der Grund, warum die gesuchte Person abgängig ist, 
muss bei der Einsatzleitung in Erfahrung gebracht werden

 ▪ Je nach Lagebild kann es sinnvoll oder gefordert sein, die 
Sondersignale der Fahrzeuge vor Erreichen der Einsatz-
stelle auszuschalten (Insbesondere bei Personensuchen 
mit Suizidabsichten oder sonstige polizeiliche Amtshilfe)

 ▪ Prüfung, ob der Abgangsort der vermissten Person direkt 
angefahren werden soll oder ein Bereitstellungsraum 
aufgesucht wird

 ▪ Nach Festlegen von Suchgebieten erfolgt eine Verlegung 
der Drohneneinheit aus dem Bereitstellungsraum zum 
festgelegten Start-/Landeplatz

 ▪ Beratung der Einsatzleitung über die Fähigkeiten von 
Technik und Personal

 ▪ Die Suche erfolgt nach intern in der Drohneneinheit fest-
gelegten Regeln im zugewiesenen Suchgebiet  Sinnvoll 
bzw  Empfehlenswert sind (rechtliche Rahmenbedingun-
gen sind in jedem Fall zu beachten!):

 ▫ Flughöhe 80-120m
 ▫ In Abstimmung mit der Flugleitung werden z  B  

Fluglevel der einzelnen Drohnen vereinbart, um 
mögliche Kollisionen zu vermeiden

 ▫ Einzig	Freiflächen	bzw.	 frei	einsehbare	Bereiche	
können sinnvoll mit einer Drohne abgesucht 
werden!

 ▫ In Zeiten, wo Bäume nicht belaubt sind, können 
bestimmte Bereiche zusätzlich abgesucht werden  
Wälder bleiben aber ein nicht zu unterschätzender 
Grenzbereich!

 ▫ Freier Flug im Suchmuster und direkter Sichtung 
durch Piloten, Kameraoperator und/oder ab-
gesetztem Monitor ODER Mission Flight mit an-
schließender Sichtung

 ▫ Bei Knicks im Suchgebiet oder Waldrändern UND 
sofern keine mögliche Gefährdung der bodenge-
bundenen Einsatzkräfte dagegenspricht, können 
Flächensuchhunde der Drohnengruppe unterstellt 
werden  Die gemeinsame Einheit ist dann in der 
Lage, eine Fläche gegenüber der Einsatzleitung 
frei zu melden

 ▪ Bei einem möglichen Fund wird die Einsatzleitung über 
die Einheitsführung sofort in Kenntnis gesetzt! Bei Bedarf 
werden weitere Kräfte, wenn möglich auch eigene Kräfte, 
zur Abklärung zum möglichen Fundort entsandt  Unter 
Umständen müssen die Kräfte mit geeigneten Kommu-
nikationsmitteln zum Fundort geleitet werden
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 ▪ Bei der Kommunikation mit anderen Einheiten ist im Vor-
feld zu klären, auf welchen Kommunikationswegen ein 
Austausch	stattfinden	kann.	Einige	Hilfsorganisationen	wie	
LZG, DLRG, DRK, DGzRS u a  verfügen oftmals über BOS-
Funk, es ist aber lange nicht bei allen Hilfsorganisationen 
gegeben! (gemeinsame Rufgruppe festlegen)

 ▪ Nach Abschluss der Suche wird eine Fläche bei der Ein-
satzleitung über die Einheitsführung freigemeldet 

 ▪ Ggf  erfolgt nach Abschluss einer Suche im zugewiesenen 
Suchgebiet durch die Einsatzleitung die Zuweisung eines 
neuen Suchgebietes  Bei Bedarf muss auch der Start-/
Landeplatz umziehen, entsprechendes Personal für einen 
zügigen Umzug des gesamten Equipments ist vorzuhalten

 ▪ Das Einsatzende oder ein Einsatzabbruch für einzelne 
oder alle Einheiten erfolgt immer über die Einsatzleitung 
(in der Regel die Polizei)  Eigenmächtiges Entlassen aus 
dem Einsatz ist nicht zulässig!

7 1 3 2  Personensuche ohne Suizidabsichten

 ▪ Der Grund, warum die gesuchte Person abgängig ist, soll-
te bei der Einsatzleitung in Erfahrung gebracht werden  
Gründe können zum Beispiel sein: Demenz, psychische 
Ausnahmesituationen, etc 

 ▪ Oftmals ist es hilfreich, konkret zu hinterfragen, ob alle 
Bereiche des regelmäßigen Aufenthalts bereits durch zu-
ständige Kräfte abgesucht wurden  Ggf  sollte, sofern nach 
Ermessen der Führungskomponente der Drohnengruppe, 
eine erneute Suche nachdrücklich eingefordert werden, 
vor allem bei Personen, die in größeren Einrichtungen 
wohnhaft sind (z  B  Alten- oder Pflegeinrichtungen)  
Immer wieder werden Personen doch im Bereich des täg-
lichen Aufenthalts oder in der unmittelbaren Nähe (z  B   
Nachbarzimmer) gefunden

 ▪ Informationen zu Mobilität der Person sollten eingeholt 
werden  Wichtige Indikatoren sind z  B  Rollstühle, Geh-
hilfen, usw , die auch Anhaltspunkte für eine erfolgreiche 
Suche am Tag geben können  Zudem lässt sich mit der 
Information sowie dem Zeitpunkt des letzten Kontaktes 
eine ungefähre Abschätzung ermitteln, in welchem Radius 
die Suche sinnvoll ist

 ▪ Ein Bild sowie weitere Informationen (Geschlecht, Größe, 
Alter, etc ) der vermissten Person sind wichtig und sollten 
eingeholt werden  Die Drohneneinheit muss Kenntnis 
über die Details erhalten

 ▪ Eine vollständige Dokumentation des Einsatzes wird in 
der Regel von der Polizei gerne gesehen und abgefordert  
Sollte die Person nicht mehr lebend aufgefunden werden, 
wird in der Regel die vollständige Dokumentation des Ein-
satzes (inkl  Flugrouten, Suchgebieten, Einsatztagebuch, 
Freimeldungen, etc ) von der Polizei im Zuge weiterer 
Ermittlungen eingefordert  Hierbei sind die gesetzlichen 
Vorgaben	der	Schweigepflicht	gemäß	Brandschutzgesetz	
zu beachten

7 1 3 3  Personensuche mit Suizidabsichten

 ▪ Der Grund, warum die gesuchte Person abgängig ist, soll-
te bei der Einsatzleitung in Erfahrung gebracht werden  
Gründe können zum Beispiel sein: Psychische Ausnahme-
situationen, unheilbare Krankheiten, etc 

 ▪ Ein Bild sowie weitere Informationen (Geschlecht, Größe, 
Alter, etc ) der vermissten Person sind wichtig und sollten 
eingeholt werden  Die Drohneneinheit muss Kenntnis 
über die Details erhalten

 ▪ Es muss ggf  mit einer Gefährdung von bodengebun-
denen Einsatzkräften ausgegangen werden  Konkrete 
Beispiele können sein:

 ▫ Die	Person	ist	in	Besitz	einer	Waffe	und	führt	diese	
ggf  mit

 ▫ Die	Person	hat	Giftstoffe	zu	sich	genommen,	diese	
sind eine Gefahr für Einsatzkräfte (z  B  Einnahme 
von Zyankali)

 ▫ Die Person ist taub, blind oder hat ein hohes Ag-
gressionspotenzial (oder andere psychische oder 
physische Beeinträchtigungen)

 ▪ Je nach Ausgang der Suche kann es sein, dass die gesuch-
te Person nicht mehr lebt  In diesem Fall werden seitens 
der Kriminalpolizei weiterführende Ermittlungen bzw  ein 
Ermittlungsverfahren aufgenommen  In der Regel wird in 
einem solchen Fall die vollständige Dokumentation des 
Einsatzes (inkl  Flugrouten, Suchgebieten, Einsatztage-
buch, Freimeldungen, etc ) von der Polizei eingefordert

7 1 3 4  Personensuche aus sonstigen Grün-
den (oftmals Amtshilfe Polizei)

 ▪ Der Grund, warum die gesuchte Person abgängig ist, soll-
te bei der Einsatzleitung in Erfahrung gebracht werden  
Sonstige Gründe können zum Beispiel sein:

 ▫ Schockzustand nach Unfall (oftmals in Kombination 
mit Alkohol)

 ▫ Personensuchen im Rahmen von polizeilichen 
Ermittlungen

 ▫ Amok- oder Terrorlagen
 ▪ Eigensicherung ist unbedingt zu beachten! Im Zweifel 

über die Einheits- oder Gruppenführung einfordern, 
dass die Polizei mit Einsatzkräften am Start-/Landeplatz 
verbleibt  Ansonsten: Sofortiger Einsatzabbruch!
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7.2. Personensuche an 
offenen Gewässern

Einsätze	 von	Drohnen	 zur	Personensuche	an	offenen	Ge-
wässern können sowohl statische als auch dynamische Ein-
sätze sein  Hierbei ist zu beachten, dass oftmals nicht nur 
Kraftfahrzeuge, sondern auch Boote benötigt werden  Eine 
Besonderheit	ist,	dass	Drohnen	definitiv	nicht	direkt	landen	
können,	wenn	sie	über	Wasser	fliegen.	Dieses	geht	im	Regel-
fall mit dem sofortigen Verlust der Drohne einher 

7 2 1  Einsatzleitung vor Ort

 ▪ Die Einsatzleitung für die Rettung von Personen liegt 
grundsätzlich bei der örtlich zuständigen Feuerwehr

 ▪ Wenn Personen bereits länger abgängig sind und es 
sich um eine reine Personensuche handelt, liegt die 
Einsatzleitung bei der Polizei  Wird die Person vermisst 
und man geht davon aus, dass diese noch lebt, liegt die 
Einsatzleitung bei der örtlichen Polizei  Geht man davon 
aus, dass die Person bereits tot ist, liegt die Einsatzleitung 
bei der Kriminalpolizei

7 2 2  Mindestanforderung an 
die Organisation

 ▪ Technik/Funktionen für den sicheren Betrieb der Drohne
 ▪ Bereitstellung von Booten und Rettungsschimmern/

Tauchern, um Punkte im/vom Wasser ab kontrollieren zu 
können  Insbesondere dieser Punkt kann auch durch den 
Zusammenschluss mit Einheiten anderer BOS zustande 
kommen

7 2 3  Personensuche	an	offenen	Gewässern

Die	Suche	von	Personen	an	offenen	Gewässern	sollte	grund-
sätzlich der gleichen Einsatzgrundsätzen entsprechen, wie der 
Personensuche an Land  Es gibt allerdings einige Besonder-
heiten zu beachten 

 ▪ Die Drohne kann im Normalfall nicht im Wasser landen, es 
muss also immer ausreichend Akku zur Verfügung stehen, 
um sicher an Land zurückkehren zu können  Hierbei muss 
auch darauf geachtet werden, dass die Akkuschwellen 
für die RTH-Funktion hochgesetzt werden, um einen ent-
sprechenden	Puffer	zu	erhalten

 ▪ Bei Start und Landung an einem Sandstrand ist die Gefahr 
der Beschädigung durch aufgewirbelten Sand sehr groß  
Hier muss zwingend eine Unterlage verwendet werden, 
oder	eine	andere	Startfläche	gesucht	werden.	Ebenso	soll-

te darauf geachtet werden, dass der Untergrund eben ist 
und keine Erhebungen die Drohne beschädigen können

 ▪ Theoretisch besteht die Möglichkeit, eine Drohne von 
einem	Boot	oder	Schiff	starten	zu	lassen.	Hier	ist	zu	be-
achten, dass dieses sich bewegt, eine automatische Rück-
kehr zum Startpunkt und automatische Landung führt in 
diesem Fall relativ sicher zum Verlust der Drohne  Daher 
sollte die RTH-Funktion im System umgestellt werden auf 
„Rückkehr zum Sender“ und kurz vor der Landung dann 
manuell übernommen werden  Eine Drohne von einem 
sich bewegenden Standort zu steuern, erfordert ein hohes 
Training der Einsatzkräfte

 ▪ Eine Personensuche mit einer Wärmebildkamera (WBK) 
ist im Wasser nur sehr eingeschränkt möglich  Das 
Wasser	reflektiert	Wärme	zu	einem	großen	Teil,	ähnlich	
wie Glasscheiben oder Spiegel  Daher ist eine Person, 
die unter Wasser ist, mit einer WBK nicht zu erkennen  
Auch ein Kopf, der aus dem Wasser ragt, ist nur sehr 
schwer erkennbar, da die Gefahr sehr groß ist, dass die 
Person bereits einmal unter Wasser war und damit einen 
Feuchtigkeitsfilm	über	der	Haut	 und	den	Haaren	hat. 
Eine Personensuche über Wasser ist daher meist nur mit 
einer normalen Kamera, ggf  mit Restlichtverstärkung, 
möglich

 ▪ Für die Personensuche mit der Drohne sollte von der 
Wasserseite aus ein Boot bereitstehen, um mögliche 
Verdachtspunkte zeitnah kontrollieren zu können  Wenn 
ein Boot erst aus seinem „Suchauftrag“ herausgelöst 
werden muss, entsteht dadurch ein zu großer Zeitver-
lust, der zu Lasten der Flugzeit geht  Die Unterbrechung 
der ursprünglichen Suche leidet dadurch ebenso, da ein 
erneutes Ansetzen der Suche zu Lücken im Suchmuster 
führen kann durch Bewegung des Wassers und der 
schwierigen Koordinierung

 ▪ Wie bei einer Standardsuche an Gewässern ist unbedingt 
die Fließrichtung bzw  die Strömung seit dem Verschwin-
den zu beachten

 ▪ Wie bei anderen Personensuchen auch, ist eine Kon-
taktperson zwischen Drohnensuche und Einsatzleitung 
bereit zu stellen  Dieses gilt insbesondere, wenn weitere 
luftgebundene Einheiten zur Suche eingesetzt werden

7.3. Gebäudebrand
Bei einem Gebäudebrand handelt es sich in der Regel um 
statische Ereignisse  Ein Verlegen von Drohneneinheiten 
mit einem Fahrzeug ist daher in der Regel nicht erforderlich 

7 3 1  Einsatzleitung vor Ort

In der Regel liegt die Einsatzleitung bei Gebäudebränden bei 
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der örtlich zuständigen Feuerwehr  Der Einsatz von Drohnen 
ist in diesem Fall immer ein Abschnitt im gesamten Einsatz 

7 3 2  Mindestanforderungen 
an die Organisation

 ▪ Personal inklusive Gruppenführung, Fahrzeug und Equip-
ment für die Drohneneinheit

 ▪ Bei Bedarf: Personal inklusive Einheitsführung und Fahr-
zeug mit Dokumentationsmöglichkeiten für Verbindung 
zur Einsatzleitung

 ▪ Material zur Dokumentation des Einsatzes (wie z B  Lage-
karten, Flugrouten, Einsatztagebuch, Suchgebiete etc )

7 3 2 1  Hilfreiche Optionen bei Bedarf

 ▪ Bei	weitläufigen	Industrieanlagen/örtlich	ausgedehnteren	
Brandereignissen kann die Nachalarmierung weiterer 
Drohneneinheiten hilfreich sein  Hier sollten bereits Kon-
takte zwischen den einzelnen Drohneneinheiten bestehen 
und die Fähigkeiten der Einheiten untereinander sollten 
bekannt sein 

 ▪ Die Fähigkeit, Innenraumerkundung mit Drohnen durch-
zuführen – Hilfreich beispielsweise bei Industriekom-
plexen, die aufgrund des Brandereignisses aus Sicher-
heitsgründen nicht mehr betreten werden können (z  B  
Einsturzgefahr)

7 3 3  Vorgehen im Einsatz je nach Szenarien

7 3 3 1  Einsatzunabhängiges Vorgehen

 ▪ Der Start-/Landeplatz muss mit der Einsatzleitung nach 
Eintreffen	 abgestimmt	werden,	damit	 nicht	mögliche	
Anfahrts- oder Rettungswege blockiert werden!

 ▪ Mit dem Einsatzleiter sind die von ihm gestellten Anforde-
rungen einzuholen  Zudem Rücksprache über mögliche 
weitere Risiken einfordern

 ▪ Video-Übertragung im Nahbereich einsetzen zu einem 
abgesetzten Monitor oder als Drahtlos-Übertragung auf 
z  B  Tablets  Vorteil ist auch, dass „interessierte Feuer-
wehr-Angehörige“ beim Piloten/Kameraoperator nicht 
störend dabeistehen

 ▪ Die RTH-Funktion den Gegebenheiten vor Ort anpassen, 
wenn nötig →	automatischer	Rückflug	durch	das	Feuer	
muss verhindert werden

 ▪ Fliegen	 im	Rauch	oder	 Schaumflug	 ist	 zu	 vermeiden	
→Kontamination der Drohne

 ▪ Je	nach	Größe	des	Brandes	kann	zu	Thermik-Einflüssen	
während	des	Drohnenflugs	 kommen	→ Entsprechend 
ausreichende vertikale und horizontale Abstände sind 
einzuhalten

 ▪ Ausgedehnte Brände können sich über mehrere Tage 
hinziehen; entsprechende Personalplanung und/oder 
weitere Drohnengruppen berücksichtigen

7 3 3 2  Wohnhausbrand

 ▪ Abarbeiten der Anforderungen des Einsatzleiters, unter-
schiedlich	je	nach	Eintreffzeit

 ▪ Je nach Grund des Einsatzes auf weitere Risiken achten, 
z  B  durch Gasaustritt explosionsgefährdete Atmosphäre 
→ Die eingesetzten Industriedrohnen sind in der Regel 
NICHT	Ex-geschützt!

7 3 3 3  Industriebrand

 ▪ Abarbeiten der Anforderungen des Einsatzleiters, unter-
schiedlich	je	nach	Eintreffzeit

 ▪ Je nach Art der Industrieanlage auf weitere Risiken 
achten, z  B  explosionsgefährdete Atmosphäre → Die 
eingesetzten	Industriedrohnen	sind	in	der	Regel	NICHT	
Ex-geschützt!

 ▪ Es können je nach Industrie bzw  der hergestellten Kom-
ponenten weitere Risiken durch den Brand entstehen  
→ Enge Abstimmung mit dem Einsatzleiter und ggf  
Löschzug Gefahrgut, wenn mit alarmiert

7.4. Vegetationsbrand
Vegetationsbrände können statische, aber auch dynamische 
Ereignisse sein  Ein Verlegen von Einheiten mit im Einsatz 
befindlichen	Fahrzeugen,	kann	daher	erforderlich	sein.	Wenn	
dieses der Fall ist, muss eine Verlegung i d R  sehr schnell 
erfolgen 

7 4 1  Einsatzleitung vor Ort

In der Regel liegt die Einsatzleitung bei Vegetationsbränden 
bei der örtlich zuständen Feuerwehr  Bei größeren Lagen kann 
die Einsatzleitung auch durch die Gemeindewehr-/Amtswehr- 
oder auch Kreis- bzw  Stadtwehrführung übernommen oder 
an diese übertragen werden  Sollte der Katastrophenfall durch 
den zuständigen Amtsträger ausgerufen werden, gelten die 
Strukturen und Regelungen entsprechend der Führung im 
Katastrophenschutz 

7 4 2  Mindestanforderungen 
an die Organisation

 ▪ Personal inkl  Gruppenführung
 ▪ Fahrzeug und Equipment für Drohneneinheit
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 ▪ Personal inkl  Einheitsführung und Fahrzeug mit Doku-
mentationsmöglichkeiten und zur Verbindung Einsatz-
leitung und bemannter Luftfahrt

 ▪ Equipment bzw  Tools zur Dokumentation des Einsatzes 
(wie z  B  Lagekarten, Flugrouten, Einsatztagebuch, Such-
gebiete, etc ), zusätzlich die Möglichkeit der Übertragung 
des Video-Signals an weiter entfernte Stellen (z  B  Leit-
stellen oder Führungsstäbe)

 ▪ Hilfreiche Optionen bei Bedarf:
 ▫ Weitere Drohneneinheiten
 ▫ Hubschrauber mit Wärmebildkamera (in der Regel 

durch die Polizei) und/oder Abwurfmöglichkeiten 
von Wasser (Bundespolizei, Bundeswehr)

7 4 3  Vorgehen im Einsatz je nach Szenario

7 4 3 1  Einsatzunabhängiges Vorgehen

 ▪ Der Start-/Landeplatz muss mit der Einsatzleitung nach 
Eintreffen	 abgestimmt	werden,	damit	 nicht	mögliche	
Anfahrts- oder Rettungswege blockiert werden!

 ▪ Eine sehr enge Abstimmung mit bemannter Luftfahrt muss 
seitens der Führung Drohneneinheit möglich sein, ent-
sprechende Kenntnisse über entsprechende Rufgruppen 
müssen vermittelt sein (z  B  TBZ-Rufgruppen, wichtig vor 
allem bei größeren Vegetationsbränden)

7 4 3 2  Hilfreiche Ergänzungen bei Vegetationsbrand

Eine auf Kreis- oder Landesebene angebotene Schulung 
„Vegetationsbrand“ sollten alle Mitglieder einer Drohnen-
einheit absolviert haben, um mit den erzeugten Bildern die 
Einsatzleitung in Bezug auf die Taktik am Boden und dem im 
Vegetationsbrand	genutzten	Fachbegriffen	hilfreich	unter-
stützen zu können 

Die Wetterbedingungen und dabei insbesondere die Wind-
bedingungen sowie mögliche Änderungen sind unbedingt 
zu berücksichtigen  Ein Start der Drohne darf nur auf der 
windabgewandten	Seite	stattfinden.

Drahtlose Videoübertragungstechnik zur Bewertung direkt 
bei der Gruppenführung der löschenden Einheiten kann 
bei der Eingrenzung möglicher Glutnester im Nachgang 
zur akuten Brandphase gewinnbringend eingesetzt werden 

Bei Vegetationsbränden ist der Eigenschutz unbedingt zu 
beachten und sich verändernde Gegebenheiten aus der Er-
kundung aus der Luft umgehend weiterzumelden 

7.5. Gefahrstoffeinsatz
Gefahrstoffeinsätze	sind	in	der	Regel	statische	Ereignisse.	Ein	
Verlegen von Drohneneinheiten mit Fahrzeugen ist daher im 
Regelfall nicht erforderlich 

7 5 1  Einsatzleitung vor Ort

In der Regel liegt die Einsatzleitung bei Gefahrguteinsätzen 
bei der örtlich zuständigen Feuerwehr  Bei größeren Lagen 
kann die Einsatzleitung auch durch die Gemeindewehr-/ 
Amtswehr- oder auch Kreis- bzw  Stadtwehrführung über-
nommen oder an diese übertragen werden  Der Einsatz von 
Drohnen ist in diesem Fall immer ein Abschnitt im gesamten 
Einsatz 

7 5 2  Mindestanforderungen 
an die Organisation

 ▪ Technik und Ausbildung für den sicheren Betrieb der 
Drohne

 ▪ Grundkenntnisse im Bereich der Abarbeitung von Ge-
fahrguteinsätzen

 ▪ Alternativ: Enge Zusammenarbeit der Drohneneinheit mit 
Fachkräften des Löschzugs Gefahrgut (z  B  zur Bewertung 
von Messergebnissen), ggf  auch direkte Integration der 
Drohnengruppe innerhalb eines Löschzugs Gefahrgut

7 5 3  Grundsätzliches

 ▪ Der Start-/Landeplatz muss mit der Einsatzleitung ab-
gestimmt	werden,	damit	Umwelteinflüsse	und	taktische	
Maßnahmen der Gefahrenbeseitigung den Flugbetrieb 
nicht gefährden  Ebenso dürfen Anfahrts- oder Rettungs-
wege nicht blockiert werden!

 ▪ Mit	dem	Einsatzleiter	muss	eine	Definition	über	den	Ein-
satz und der benötigten Ergebnisse, die mit der Drohne 
erzielt werden sollen, besprochen werden

 ▪ Eine Video-Übertragung zu einem abgesetzten Monitor 
bzw  zu einem ELW wird empfohlen

 ▪ Die RTH-Funktion muss an die Gegebenheiten des Einsat-
zes angepasst werden  Hierbei ist auch die Windrichtung 
zu beachten, damit die Drohne nicht durch eine mögliche 
Gefahrstoffwolke	fliegt

 ▪ Der Flug durch eine Wolke mit Gasen/Dämpfen ist unbe-
dingt zu vermeiden, da eine Kontamination der Drohne 
nicht ausgeschlossen werden kann

 ▪ Entsprechend ist ein ausreichender vertikaler und ho-
rizontaler Abstand einzuhalten  Dieses stellt spezielle 
Anforderungen an die Optik, die montierte Messtechnik 
als auch an die angewendete Taktik
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 ▪ Da Gefahrguteinsätze sich meistens über einen längeren 
Zeitraum hinziehen, ist rechtzeitig an den Austausch des 
Personals zu denken

7 5 4  Vorgehen im Einsatz

 ▪ Anfahrt nach Absprache mit der Leitstelle oder einem 
bereits	 vor	Ort	befindlichen	Löschzug	Gefahrgut.	Hier-
bei ist die Windrichtung zu beachten, diese kann vor Ort 
anders sein!

 ▪ Halten in entsprechenden Abstand zu der Einsatzstelle, 
damit man nicht ungewollt in den Gefahrenbereich 
gelangt und damit bereits laufende Maßnahmen nicht 
gestört werden

 ▪ Einheitsführer „Drohnen Einheit“ bespricht sich mit dem 
örtlichen Einsatzleiter bzw  dem Abschnittsleiter Gefahr-
gut  Die Drohneneinheit bereitet die Drohne soweit mög-
lich auf den Einsatz vor

 ▪ Der Start-/Landeplatz wird wie abgesprochen aufgebaut  
Ein	alternativer	Landeplatz	wird	erkundet	und	definiert,	
falls sich die Lage ändert bzw  der Wind dreht

 ▪ Der	Einsatz	wird	wie	definiert	abgeflogen
 ▪ Die Informationen werden an den Einsatzleiter bzw  die 

dafür benannte Person übermittelt
 ▪ Diese kann punktuell nach dem Einsatz geschehen, in 

regelmäßigen Abständen während des Fluges oder 
dauerhaft durch einen Livestream

 ▪ Nach	dem	Flug	ist	die	Drohne	wieder	flugklar	zu	machen,	
so dass ein erneuter Einsatz zeitnah erfolgen kann

 ▪ Sollte die Drohne kontaminiert werden, ist diese in Ab-
sprache mit dem Abschnittsleiter oder Fachpersonal des 
Löschzugs Gefahrgut zu dekontaminieren 

 ▪ Bei bestimmten Einsätzen kann eine Dekontamination 
einer Drohne nicht erfolgen, hier sollten daher entspre-
chende „Opferdrohnen“ für den einmaligen Gebrauch 
verwendet werden

7 5 5  Dekontamination

Eine Dekontamination der Drohne hat auf jeden Fall nach 
dem Einsatz zu erfolgen und nicht erst vor dem nächsten 
Einsatz  Dieses muss nicht am Einsatzort geschehen, wenn 
keine sichere Möglichkeit dafür besteht  Eine Reinigung hat 
zeitnah zu erfolgen, da ein längerer Zeitraum den Schaden 
an der Drohne vergrößern kann  Es ist zu beachten, dass nicht 
jedes Dekontaminationsmittel für die Drohne verträglich ist 

7 5 6  Erkundungsverfahren mit an-
gebrachter Messtechnik (in An-
lehnung an VfDB RL 10/05)

7 5 6 1  Grenzmessung

Hierbei wird von einem sicheren Start-/Landeplatz aus auf 
das	Schadensobjekt	 zugeflogen,	bis	ein	vorher	definierter	
Grenzwert erreicht wird  Dieser geographische Ort sowie 
die Flughöhe wird der Einsatzleitung mitgeteilt  Danach wird 
zurück	in	den	„sauberen“	Bereich	geflogen,	der	Anflugwinkels	
bzw  die Höhe auf das Schadensobjekt verändert und erneut 
in	die	Richtung	geflogen	bis	 zum	erneuten	Erreichen	des	
Grenzwertes  Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis 
ein ausreichendes Bild der Lage erlangt ist 

7 5 6 2  Eintauchen

Hierbei wird von einem sicheren Start-/Landeplatz aus auf 
das	Schadensobjekt	 zugeflogen,	bis	ein	vorher	definierter	
Grenzwert erreicht wird  Dieser geographische Ort sowie 
die Flughöhe wird der Einsatzleitung mitgeteilt  Danach wird 
der Flug fortgesetzt bis zum Erreichen eines Umkehrwertes  
Danach	 ist	ein	Rückflug	einzuleiten	oder	ein	weiteres	Vor-
gehen wie bei einer Grenzmessung, bis das gewünschte 
Lagebild erreicht ist 

7 5 6 3  Kreuzen

Hierbei wird von einem sicheren Start-/Landeplatz aus auf 
das	Schadensobjekt	 zugeflogen,	bis	ein	vorher	definierter	
Grenzwert erreicht wird  Dieser geographische Ort sowie 
die Flughöhe wird der Einsatzleitung mitgeteilt  Danach wird 
der Flug über den Schadensort hinaus durchgeführt, bis der 
Grenzwert wieder unterschritten wird  Dieser geographische 
Ort sowie die Flughöhe wird der Einsatzleitung mitgeteilt  
Auch dieses Verfahren ist so oft zu wiederholen, bis ein ge-
wünschtes Lagebild erreicht ist 

7 5 6 4  Überwachung/ Monitoring

Hierbei wird von einem sicheren Start-/Landeplatz aus einem 
Punkt	angeflogen,	an	dem	die	Drohne	ihre	Position	hält	und	
die Messwerte dauerhaft überwacht werden können um eine 
mögliche Ausbreitung/Gefährdung zu erkennen 

7 5 7  Probenahme

Zur Probenentnahme mit einer Drohne Bedarf es entspre-
chender Technik als Zubehör für die Drohne, wobei hier 
unterschieden werden muss, was für eine Probe genommen 
werden soll 
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7 5 7 1  Luftprobe

Mit einem an der Drohne angebrachten Luftprobensammel-
gerät, können Luftproben auch aus höheren Luftschichten 
gesammelt werden  Hierbei ist zu beachten, dass die Drohne 
nicht kontaminiert wird (s  o )  Hierbei ist ein Verfahren in An-
lehnung an das Messverfahren „Grenztechnik“ zu verfahren, 
um eine Kontamination möglichst gering zu halten oder sogar 
auszuschließen 

7 5 7 2  Wasserprobe

Bei einer Entnahme einer Wasserprobe ist davon auszugehen, 
dass das entsprechende Gefäß dafür sich unter der Drohne 
befindet	und	nur	dieses	mit	dem	Stoff	 in	Kontakt	 kommt.	
Bevor solch ein Flug gestartet wird, sollte das zusätzliche 
Gewicht der Probe bedacht werden und entsprechend dem 
maximal möglichen Payload der Drohne gewählt werden 

7.6. Flächenlagen
Unter Flächenlagen sind ausgedehnte Schadenereignisse zu 
verstehen, die aus lokal begrenzten Schadenereignissen auf-
wachsen (können), und einen größeren Umfang annehmen 
(Führungsstufe	B	und	C	gemäß	FwDV	100).	Oftmals	können	
Flächenlagen auch an der Grenze zu einer Katastrophe liegen 
können oder auch diese umfassen (Führungsstufe D)  In der 
Regel sind bei großen Schadenereignissen mehrere Drohnen 
im Einsatz  Einsätze von Drohnen in Flächenlagen sind fast 
immer dynamische Lagen, da die Einsatzstellen meist sehr 
groß sind und damit ein Umsetzen der Drohneneinheit er-
forderlich machen 

7 6 1  Einsatzleitung vor Ort

In der Regel liegt die Einsatzleitung bei Flächenlagen bei 
der örtlich zuständigen Feuerwehr, sofern nur eine Gemein-
de	betroffen	 ist.	Bei	größeren	Lagen	oder	wenn	mehrere	
Gemeinden	betroffen	 sind,	 kann	die	Einsatzleitung	 auch	
durch die Gemeinde-/Amts-/Kreis- oder Stadtwehrführung 
übernommen werden oder an diese übertragen werden  
Sollte der Katastrophenfall durch den zuständigen Amtsträger 
ausgerufen werden, gelten die Strukturen und Regelungen 
entsprechend der Führung im Katastrophenschutz 

Es ist hier immer sinnvoll, einen eigenen Abschnitt Drohne/ 
Luftraum zu bilden 

7 6 2  Mindestanforderungen 
an die Organisation

 ▪ Personal inklusive Gruppenführung
 ▪ Fahrzeug und Equipment für die Drohneneinheit
 ▪ Personal inkl  Einheitsführung und Fahrzeug mit Doku-

mentationsmöglichkeiten und zur Verbindung Einsatz-
leitung und bemannter Luftfahrt

 ▪ Mobile Internetverbindung mit hoher Bandbreite für den 
Datenaustausch (bestenfalls über Satellitenanbindung)

 ▪ Software-Tools zur Erzeugung von georeferenzierten 
Lagebildern von Teilbereichen oder der gesamten Ein-
satzstelle (Geo-TIFF)

 ▪ Bei Bedarf, bzw  wenn nicht durch Einsatzleitung vor Ort 
vorhanden, Equipment/Tools zur Dokumentation des Ein-
satzes (wie z  B  Lagekarten, Flugrouten, Einsatztagebuch, 
Suchgebiete etc )

 ▪ Möglichkeit der Übertragung des Video-Signals an weiter 
entfernte Stellen (z  B  Leitstellen oder Führungsstäbe)

 ▪ Kenntnisse in den Strukturen und der Organisation des 
Katastrophenschutzes bei Führungsstufe D

7 6 3  Hilfreiche Optionen bei Bedarf

 ▪ Weitere Drohneneinheiten, insbesondere bei sehr groß-
flächigen	Einsätzen

 ▪ Hubschrauber mit WBK (Landes- oder Bundespolizei, 
Bundeswehr)

7 6 4  Einsatzunabhängiges Vorgehen

 ▪ Der Start-/Landeplatz muss mit der Einsatzleitung vor Start 
der Drohne abgestimmt werden, damit nicht mögliche 
Anfahrts- oder Rettungswege blockiert werden

 ▪ Enge Abstimmung mit Drohneneinheiten, die an den 
eigenen Einsatzbereich angrenzen  Ggf  wenn verfügbar, 
Personal mit Melderaufgaben betrauen

 ▪ Eine sehr enge Abstimmung mit bemannter Luftfahrt 
muss seitens der Führung der Drohneneinheit möglich 
sein, Kenntnisse über entsprechende Rufgruppen müssen 
vorhanden sein

 ▪ Die Einrichtung von Flugkorridoren für bemannte/un-
bemannte Luftfahrt sollte in Erwägung gezogen werden

7 6 5  Einsatzabhängiges Vorgehen

 ▪ Bei Flächenlagen kann der Einsatzschwerpunkt schnell 
wechseln  Aus einem Einsatz zur Lagedarstellung kann 
eine Personensuche werden  Einsatzkräfte müssen in 
beidem geschult sein

 ▪ Bei der Schadenskartierung ist es erforderlich, Bereiche 
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komplett	 abzufliegen.	Die	Möglichkeit	 für	 einen	auto-
matisierten Flug („Mission Flight“) sollte gegeben sein

7 6 6  Schadenkartierung

 ▪ Aus Orthophotos (georeferenziert Bilder senkrecht nach 
unten aufgenommen) werden durch Unterstützung von 
Softwaretools große aus den Einzelbildern zusammenge-
setzte, auch georeferenzierte „Geo-TIFF“ Bilder erzeugt, 
die als Layer in Lagekarten integriert werden können

 ▪ Ein	wiederholtes	Befliegen	von	betroffenen	Bereichen	
macht Veränderungen der Lage sichtbar

 ▪ Videoaufnahmen oder nicht georeferenzierte Fotos sind 
oftmals nur bedingt oder gar nicht nutzbar, da diese die 
Entscheidungsträger nur mit verhältnismäßig großem 
Zeitversatz erreichen und eine geographische Einordnung 
in der Führungsstelle oftmals schwerfällt oder gar nicht 
möglich ist

 ▪ Im	Fall	von	Vegetationsbrandereignissen	ist	ein	Befliegen	
von bestimmten Bereichen aufgrund der Hitzeentwick-
lung zu vermeiden!

 ▪ Eigenschutz beachten und sich verändernde Gegeben-
heiten aus der Lufterkundung umgehend weitermelden!

7 6 7  Erkundung

 ▪ Für Erkundungsaufgaben (z  B  Gefahrgut, Personen, 
Gebäudeschäden, etc ) ist eine optische Kamera mit 
Zoom-Funktion notwendig  Digitaler Zoom ist i d R  nicht 
ausreichend! Für Personensuchen ist entsprechende 
Technik gemäß dem Abschnitt Personensuche notwendig 

 ▪ Eigenschutz beachten und sich verändernde Gegeben-
heiten aus der Lufterkundung umgehend weitermelden!

7.7. Massenanfall von 
Verletzten (MANV)

MANV–Lagen können statische oder dynamische, sowie 
ggf  weiträumige Lagen sein  Alle Personen, die mit der 
Bildauswertung beteiligt sind, sollen psychisch in der Lage 
sein, solche Einsatzszenarien in Bezug auf die aktuelle Lage 
abzuarbeiten 

7 7 1  Einsatzleitung vor Ort

Die Einsatzleitung vor Ort wird durch die Einsatzleitung 
Rettungsdienst (ELRD) abgebildet und setzt sich aus dem 
LNA, OrgL und dazugehörigen Hilfskräften zusammen  

Drohnenflüge	dürfen	nur	in	Abstimmung	der	Einsatzleitung	
Rettungsdienst erfolgen 

7 7 2  Mindestanforderungen 
an die Organisation

 ▪ Personal inklusive Gruppenführung
 ▪ Fahrzeug und Equipment für die Drohneneinheit
 ▪ Personal inkl  Einheitsführung und Fahrzeug mit Doku-

mentationsmöglichkeiten und zur Verbindung Einsatz-
leitung Rettungsdienst und insbesondere zur bemannten 
Luftfahrt

7 7 3  Hilfreiche Optionen bei Bedarf

 ▪ Weitere Drohneneinheiten, insbesondere bei sehr groß-
flächigen	Einsätzen

7 7 4  Vorgehen im Einsatz

 ▪ Der Start-/Landeplatz muss mit der Einsatzleitung vor Start 
der Drohne abgestimmt werden, damit nicht mögliche 
Anfahrts- oder Rettungswege blockiert werden

 ▪ Enge Abstimmung mit Drohneneinheiten, die an den 
eigenen Einsatzbereich angrenzen  Ggf  wenn verfügbar, 
Personal mit Melderaufgaben betrauen

 ▪ Eine sehr enge Abstimmung mit bemannter Luftfahrt 
muss seitens der Führung der Drohneneinheit möglich 
sein, Kenntnisse über entsprechende Rufgruppen im 
Rettungsdienstbereich müssen vorhanden sein

 ▪ Die Einrichtung von Flugkorridoren für bemannte/un-
bemannte Luftfahrt sollte in Erwägung gezogen werden

 ▪ Die Drohne kann für das Heranführen von Einsatzkräften 
an verletzte Personen in schwer zugänglichen Bereichen 
als Orientierungspunkt eingesetzt werden

 ▪ Die	Drohne	kann	zur	Sichtung	bzw.	zum	Auffinden	von	
Personen im Umfeld der Einsatzstelle eingesetzt werden  
Die Einsatzgrenzen gemäß dem Abschnitt Personensu-
chen an Land sind zu beachten

7.8. Weitere Einsatzoptionen
Neben den vorherigen benannten Einsatzoptionen können 
noch weitere mögliche Aufgaben von Drohnengruppen im 
Einsatz unterstützend ausgeführt werden:

 ▪ Festpunkterkundung für Höhenrettung: Eine Drohne kann 
sehr einfach hohe Gebäude oder Objekte erkunden, um 
Höhenrettungseinheiten der Feuerwehr mögliche Fest-
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punkte aufzuzeigen, ohne dass diese aufwendig selbst 
die Gebäude erkunden müssen

 ▪ Leinenübergabe: Im Bereich der Seefahrt, an Flüssen oder 
auch in geographisch schwer zugänglichen Bereichen 
kann eine leichte Hilfsleine überbracht werden, an der  
z   B  ein größeres Schleppseil zum Ausgangspunkt zurück-
gezogen werden kann

 ▪ Ausleuchten: Durch die Adaptierung von Scheinwerfern 
als Zubehör können Bereiche von Einsatzstelle aus der 
Luft je nach Eigenschaften des Scheinwerfers punktuell 
oder	auch	großflächig	ausgeleuchtet	werden

 ▪ Innenbereichserkundung: Mit kleinen Drohnen besteht 
die Möglichkeit, Innenräume von Gebäuden und Ob-
jekten	 z.	B.	nach	einem	Schadenereignis	 zu	befliegen.	
Insbesondere in Bereichen, die von Menschen nicht 
mehr sicher betreten werden können (Einsturzgefahr, 
Kontamination, etc ), kann sich eine solche Innenraumer-
kundung als hilfreich erweisen  Diese Flüge gelten i d R  
als	Hochrisikoflüge	und	ein	Verlust	der	Drohne	kann	nicht	
ausgeschlossen werden

 ▪ Warnung der Bevölkerung: Durch die Adaptierung von 
Lautsprechern als Zubehör können Warnungen der Be-
völkerung vorgenommen werden  Hierbei können, je 
nach Eigenschaften der Lautsprecher, vorgefertigte oder 
Live-Durchsagen verwendet werden
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8. Unterwasserdrohnen
Unterwasserdrohnen dienen der Lageerkundung oder Per-
sonensuche unter Wasser 

8.1. Einsatzgrenzen der 
Unterwasserdrohne

Die Einsatzgrenzen der Unterwasserdrohne sind vergleich-
bar mit den Grenzen von Einsatztauchern  Eine Kamera 
einer Unterwasserdrohne kann nicht weiter schauen als ein 
normaler Einsatztaucher  

Die Unterwasserdrohne ist insbesondere durch Strömungen 
und Sichtweiten eingeschränkt, diese Grenzen gelten aber 
auch für Einsatztaucher gleichermaßen  Die Unterwasserdroh-
ne ist grundsätzlich immer an ein Kabel gebunden, welches 
den Aktionskreis der Unterwasserdrohne einschränkt  Hier-
durch können keine scharfen Kurven gefahren werden und 
ein Hineinfahren in Wracks oder ähnliches ist dahingehend 
eingeschränkt, dass scharfe Kanten das Kabel beschädigen 
können  Das Herausmanövrieren aus solchen Bereichen kann 
problematisch werden und ggf  relativ schnell zum Verlust 
der Drohne führen 

8.2. Vorteile der 
Unterwasserdrohne

Wie bereits geschrieben, ist ein Vorteil der Unterwasserdroh-
ne, dass die Drohne in Einsatzbereiche vordringen kann, in 
die ein Einsatztaucher kaum, gar nicht oder nur unter großem 
persönlichem Risiko vordringen kann  Diese Bereiche können 
zum	Beispiel	unter	Schiffen	sein,	die	zu	sinken	drohen,	oder	
bereits sinken 

Zudem sind sehr tiefe Bereiche für Taucher nur sehr schwer 
zu erreichen und die Einsatzzeit ist insbesondere aufgrund 
des Luftverbrauchs und der Dekompressionszeiten sehr kurz  
Die Unterwasserdrohne ist hier an weniger physikalischen 
Rahmenbedingungen gebunden 

Die Unterwasserdrohne überträgt aufgenommene Bilder auf 
einen oder mehrere Monitore, die von mehreren Personen 
gleichzeitig gesichtet werden können  Weiterhin können die 
Bilder gespeichert werden, womit eine Nachweisbarkeit ge-
geben ist  Ein Einsatztaucher nimmt nur sein Sichtfeld wahr 
und zeichnet dieses nicht auf  Damit kann ein großer Teil der 
Umgebung nicht wahrgenommen werden 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, eine Unterwasserdrohne 
mit einem Sonar auszustatten und somit ein 360°-Umge-
bungsbild zu erstellen, um im Anschluss relevante Punkte mit 
einer normalen Kamera weiter zu erkunden 

8.3. Einsatztaktik
Der Betrieb und Einsatz einer Unterwasserdrohne ist im Re-
gelfall ohne viel Aufwand möglich, ein Führerschein ist nach 
derzeitigem Stand nicht erforderlich  An einer Einsatzstelle 
sollte	der	öffentliche	Schiffsverkehr	eingestellt	sein,	um	ein	
gefährdungsfreies Arbeiten zu ermöglichen 

Der Einsatz einer Unterwasserdrohne kann nur erfolgen, wenn 
Einsatztaucher bereitstehen oder im Zulauf sind, um mögliche 
Punkte, die sich durch die Erkundung mit der Unterwasser-
drohne ergeben, zu kontrollieren 
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BDSG Bundesdatenschutzgesetz

BFU Bundestelle für Flugunfalluntersuchungen

BOS Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

BrSchG Brandschutzgesetz

BVLOS Beyond Visual Line of Sight – Flug außerhalb der Sichtweite

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

EASA European Union Aviation Safety Agency

EGRED Empfehlung für Gemeinsame Regelung zum Einsatz von Drohnen im Bevölkerungsschutz

ELRD Einsatzleitung Rettungsdienst

GG Grundgesetz

GRC Ground Risk Class

KSA Kommunaler Schadensausgleich Schleswig-Holstein

KunstUrhG Kunst-Urheberrechtsgesetz

LBA Luftfahrt-Bundesamt

LNA Leitender Notarzt

LuftVG Luftverkehrsgesetz

LuftVO Luftverkehrsordnung

LuftVZO Luftverkehrszulassungsordnung

MANV Massenanfall von Verletzten

NfL Nachrichten für Luftfahrer

OrgL Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

RTH Return-to-Home (Automatische Rückkehr der Drohne zum Startpunkt)

RTK Real Time Kinematic

SORA-GER Specific Operations Risk Assessment Germany, Risikorechner speziell für Deutschland

UrhG Urheberrechtsgesetz

VLOS Visual Line of Sight – Flug innerhalb der Sichtweite

VVG Versicherungsvertragsgesetz

WBK Wärmebildkamera

WÜD Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen

9. Abkürzungsverzeichnis
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